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Redakteur Dr. Schadeberg.

Halle, Donnerstag den 15. Februar
Hierzu eine Beilage.

Deutſehland.
Halle, d. 15. Februar. Endlich hat auch Oeſterreich den

Schleier fallen laſſen, der bis jetzt die öſterreichiſche Kabinets-
politik verhuüllte.

mitgetheilte öſterreichiſche Note vom 4. Februar.
Seitenſtück zu der in allen Theilen des deutſchen Vaterlandes

mit ungetheiltem Beifall aufgenommenen preußiſchen Note an
ſämmtliche deutſche Regierungen.
chiſchen Kabinetspolitik wird aber ſchwerlich die Zuſtimmung des

Die Leſer kennen die im Courier (Nr. 36.)
Sie iſt ein

Das Aktenſtück der oſterrei-

deutſchen Volks erlangen. Die öſterreichiſche Regierung ſpricht
in ihrer Note Grundſätze aus, die geeignet ſind, die allgemeinſte
Senſation durch ganz Deutſchland und die gerechteſte Entrü-
ſtung aller deutſchen Patrioten zu erregen.
nach dem Jnhalt dieſes Dokuments mit allem in Widerſpruch,
wonach ſich Deutſchland ſeit einem Menſchenalter geſehnt und
was es ſeit März vorigen Jahres auszuführen angefangen hat.
Folgendes ſind die Hauptgedanken, welche in der Note unum-

wunden ausgeſprochen ſind:

Oeſterreich ſetzt ſich

1) Die deutſche Reichsverſammlung in Frankfurt hat keine
geſetzgebende Gewalt; ſie iſt eine berathende Verſammlung aus
den Notabeln der Nation, die Verfaſſung, die ſie beſchließt, iſt

ohne geſetzliche Kraft, iſt ein bloßer Entwurf, mit dem die Re-
gierungen nach ihrem Ermeſſen und nach ihrer Willkür ver-
fahren duürfen. Die Verſammlung iſt keine konſtituirende, keine
verfaſſunggebende, ſie hat nur das Recht des Beiraths, wie die

frühern Landſtaände, und ihre Beſchlüſſe haben keine rechtliche
Kraft für die Regierungen.

barende, nur die Fürſten haben ſich über die Verfaſſung Deutſch-
lands unter einander, ohne Zwiſchenkunft der Verſammlung, zu
vereinbaren.

Sie iſt darum auch keine verein-

Das Wahlgeſetz, aus dem die Reichsverſammlung erwach-
ſen iſt und das dieſe als einen Theil ihres Rechtsbodens anzu-

erkennen hat, verordnet zwar, daß die Vertreter der Nation die
Verpflichtung haben „die Verfaſſung zwiſchen den Fürſten und
dem Volke zu Stande zu bringen“, aber eine ſolche geſetzliche
Beſtimmung hat fur das öſterreichiſche Kabinet keine Bedeu-
tung oder nur die, daß darin vorgeſchrieben iſt, die Fürſten ſol-

len ſich vereinbaren, wie ſie ſich bekanntlich 1815 und 1820
zum Unheil für Deutſchland auch vereinbart haben.

2) Die proviſoriſche Centralgewalt iſt nichts als eine Fort
ſetzung des Bundestages, auf ſie ſind alle Attribute deſſelben,
mit Ausnahme der Geſetzgebung, übergegangen. Sie beſitzt nur
die vollziehende Gewalt, und da die für ruhend erklärte Geſetz
gebung des Bundestages doch irgend wo vorhanden ſein muß,
um fur die Exekutive der Centralgewalt als Grundlage zu die-
nen, ſo bleibt nichts übrig als die einzelnen Regierungen, und
deren Geſetze für die vollziehende Gewalt des Reichsverweſers
allein maßgebend ſind. Nach Anſicht der öſterreichiſchen Regie
rung iſt daher die proviſoriſche Centralgewalt die von den Ein-
zelregierungen abhangige oberſte Polizeibehoörde, und das Geſetz
über die proviſoriſche Centralgewalt vom 27. Juli v. J. exiſtirt
für die öſterreichiſche Regierung nur inſofern als der Reichs-
verweſer ein öſterreichiſcher Prinz iſt.

3) Die öſterreichiſche Regierung verwirft den Bundes-
ſtaat, den ganz Deutſchland als das einzige Mittel zur Ret-
tung aus der nationalen Ohnmacht fordert und fur den die
Reichsverſammlung faſt ein volles Jahr mit unſaglicher An
ſtrengung gearbeitet hat. Oeſterreich will Erhaltung des alten
Staatenbundes, in einigen Punkten modifizirt, aber doch immer
ſo, daß die alte Zerriſſenheit bleibt und Niemand weiß, wer
Koch oder Kellner iſt. Jn dieſen alten Staatenbund verſpricht
Oeſterreich, mit allen ſeinen Polen Croaten Slavoniern und
Zigeunern einzutreten, und ein Reichsparlament zu ſchaffen,
welches unter dem Namen des deutſchen den modernen babylo-
niſchen Thurm repraäſentiren würde. Jn dem Bundesſtaate
ſieht Oeſterreich den Zerfall Deutſchlands, in der moglichſten Ein-
heit die Vernichtung der deutſchen Selbſtſtandigkeit und Unab-
hängigkeit. Das klingt doch wahrlich ungefähr ſo, wie man
ſagen wollte, ein Faß halte deswegen nicht, weil es Reifen hat.

4) Oeſterreich behauptet es ſei der erſte deutſche Staat,
und als ſolcher habe es ein Recht zu fordern daß die andern
Staatenglieder wenigſtens ſich ihm und ſeinen Anſichten an
ſchließen. Mit 9 Millionen Einwohnern in den deutſchen Pro
vinzen hält ſich Oeſterreich für einen mächtigern deutſchen Staat,
als Preußen mit 16 Mill. Die Regierung hält ſich darum
fur mächtiger, weil ſie bis jetzt noch nicht gewagt hat, ſich in
die kaiſerliche Hofburg nach Wien zu begeben. Das Datum
von Olmütz, das die Note trägt, iſt nicht geeignet, als Be
weis der öſterreichiſchen Machtfulle zu gelten.



5) „Gegen eine Unterordnung des öſterreichiſchen Kaiſers
unter die von einem andern deutſchen Fürſten gehandhabte Cen-
tralgewalt verwahrt ſich das kaiſerliche Kabinet auf das Feier-
lichſte.“ Das Kabinet von Olmuütz erklärt offen und rückhalts-
los, es könne kommen, was da wolle, unter allen Umſtänden
ſei der Kaiſer von Oeſterreich das Oberhaupt Deutſchlands,
und Deutſchland ſei wie bisher, ſo auch fernerhin nur für
Oeſterreich vorhanden.

Oeſterreichs Abſichten ſind klar und auch dem blodeſten
Auge erkennbar. Deuſchland ſoll bleiben, was es von jeher
war, das Opfer der Habsburgiſchen Hauspolitik. Der Geiſt
der Politik, die „kein höheres Volksintereſſe kannte, kein Ge-
fühl für Nationalität und Freiheit, für Recht und Gerechtig-
keit beſaß, die ſtets nur an den unmittelbaren und augenblick-
lichen, zählbaren und gemünzten Vortheil der gekrönten und
nicht gekrönten Herrſcher des Staats dachte dieſer Geiſt tritt
in dem neueſten diplomatiſchen Aktenſtück der öſterreichiſchen Re
gierung in ſeiner dunkeln Geſtalt wieder vor uns, um Deutſch
lands Genius in die Schatten der alten Dynaſtenpolitik zuruück-
zuſcheuchen. Jſt es denn nicht mehr in friſcher Erinnerung,
wie Oeſterreich 1815 mit Deutſchland geſpielt hat? Wem das
Gedächtniß untreu geworden ſein ſollte, dem wollen wir vor-
halten, wie noch vor wenigen Wochen eine Stimme aus der
deutſchen Reichsverſammlung die wiener Politik ſchilderte.
„Nach dem Siege über Napoleon begann in Wien ein neuer
Kampf zwiſchen den Feinden und Freunden Deutſchlands. Und
Metternich, an der Spitze Oeſterreichs, ſtand auf der Seite der
jenigen, die Alles aufboten, damit Deutſchland nicht als ein
neu erſtandenes Geſammtreich aus dem Kampfe gegen die fran-
zöſiſche Herrſchaft hervorgehe. Die Jdee der ſtaatlichen Wieder-
geburt Deutſchlands mußte bei allen Vaterlandsfreunden nach
dem Siege über den Eroberer, der Deutſchlands Krone gebro-
chen hatte, von ſelbſt aufſteigen. Und wirklich war dieſelbe lei
tend bei der großen Mehrzahl aller Kampfer Deutſchlands ge-
gen Frankreich. Sie fand auch auf dem Wiener Kongreſſe ihre
Vertreter und zwar vor Allem in dem Ehrenmanne, auf den
Deutſchland ewig ſtolz ſein wird, dem Freiherrn von Stein.
Von Stein verlangte damals die Wiederherſtellung des deutſchen
Reichs und trotz ſeiner Vorliebe fur Preußen, glaubte er, daß,
wenn Deutſchland nur um den Preis wieder zu Einem Reiche
werden koönnte, Preußen ſelbſt die deutſche Kaiſerkrone Oeſter
reich zugeſtehen müſſe. Aber von Stein ſtieß in Wien auf alle
Gegner der deutſchen Einheit und ihre Zahl war groß. Das
Ausland fühlte, daß das Geſchick der Welt ſeinen Mittelpunkt
in Deutſchland finden müſſe, ſobald Deutſchland in dem neu
errungenen Bewußtſein ſeiner Kraft wieder Einen einzigen
Staat bilden werde. Rußland, England, Frankreich geben ſich
die Hand, „die Wiederherſtellung eines einigen Deutſchland zu
hindern,“ und Oeſterreich lieh dieſem Einfluſſe ein williges Ohr.
Die alte öſterreichiſche Hauspolitik, die Deutſchland in ihrer
Prachtſchleppe nach ſich gezogen hatte, geſellte ſich zu den Fein-
den Deutſchlands, ſie ſchmeichelte dem Partikularismus der
Souveränitäten und ſtachelte dieſe Sondergelüſte nur zu ſehr
auf, ſo daß Deutſchland, zu dem Schatten eines Staaten und
Fürſtenbundes verurtheilt, zum Spott aller großen Nationen
wurde. Aber die alte deutſche Kraft iſt eben ſo wenig wie die

deutſche Treuk und die deutſche Ehrlichkeit geſtorben, ſie, dieſe
deutſche Kraft, deren Aufbrauſen im vorigen Jahre gezeigt hat,
wie gewaltig ſie ſein kann, wird ein Aktenſtück, wie das, was
der 4. Februar von Olmuütz gebracht hat, in den Strom der
Ver eſſenheit verwehen. Der Geiſt der Einheit im deutſchen
Volke iſt ſtärker und friſcher und muthiger, als die fahlen Tra-
ditionen einer abgeſtorbenen Politik aus Mahren.

Berlin, d. 13. Februar. Der Belagerungszuſtand und
ſeine bevorſtehende Aufhebung ſind noch immer Gegenſtand ei-
nes lebhaften Für und Wider in der öffentlichen Meinung.
Man will jetzt mit Beſtimmtheit wiſſen, daß die Aufhebung
vor dem 23. Februar ausgeſprochen werden ſoll. Doch hofft
man, daß bis dahin auch die nothwendigen proviſoriſchen Ge-
ſetze zum Schutz der Ordnung und Sicherheit erlaſſen ſein wer-
den, insbeſondere eines gegen die Clubs, ſo wie gegen die Ver
ſammlungen und Aufzuüge auf offener Straße und eins, das den
Preßunfug unterdruckt, der ſieben Monate lang durch Plakate
und Straßenverkauf ſo viel Unheil geſtiftet, ſo ſyſtematiſch zer-
ſtoörend auf Vernunft und Sittlichkeit im Volke gewirkt hat.
Ohne dieſe Garantieen wird die Aufhebung des Belagerungs-
zuſtandes bei weitem von der Majorität der bewußten offentli-
chen Meinung fur eine große Calamität oder Gefahr erachtet.
Insbeſondere tritt dieſe Meinung noch ſtärker hervor durch die
unläugbar günſtigen Einflüſſe, welche die Erhaltung der Ord-
nung und Ruhe, die mit ſtrenger Feſtigkeit und doch mit der
größten Maäßigung bewirkt worden iſt, auf die Vermoögensver-
hältniſſe der Einwohner Berlins, und insbeſondere auch der
ärmeren geübt hat. Wir haben jüngſt gemeldet, daß die Ein-
legung in den Sparkaſſen vom December v. J. ab, alſo von
dem Zeitpunkt an, wo die gute Wirkung der hergeſtellten Ord-

v

nung eintreten konnte, ſtarker geweſen iſt. Die Zahl der unver-
mietheten Wohnungen hat ſich bedeutend verringert, die Mieths-
preiſe ſind nicht mehr ſo herabgedrückt als ſonſt. Jn Folge
deſſen hat der Grundwerth ſich von ſeiner tiefen, zerſtörenden
Erſchutterung erholt, und folgt dem ſteigenden Vertrauen in
die Staatspapiere. Haben die Kammern, auf deren Zuſam-
mentritt wir hoffen, Kraft und ächten Patriotismus genug, um
der Wahrheit der Ordnung, des Rechtes, der Freiheit vor
dem Scheinbilde derſelben, den Vorzug zu geben, und ſie
zur thatſächlichen Geltung zu bringen ſo dürfte endlich, wenn
auch nur allmahlig, die Zeit der Erholung für unſer Vaterland
kommen das durch die unvermeidlichen Erſchütterungen
der Zeit lange nicht ſo ſchwer gelitten hat, als durch die bos-
willigen Unterwuhlungen der Parteien, die ſich durch Einſicht
und gewiſſenhafte Kraftanſtrengung der Tüchtigen und Guten
abwenden laſſen, alſo ein vermeidliches Unheil bilden.
Hoffen wir, daß uns dieſe Einheit und Kraft, die nur durch
das Bündniß der Regierung mit den Vertretern des Staats
zu erreichen iſt, nicht fehlen werde. (V. Ztg.)

Berlin wird für die zweite Kammer vier Nachwahlen
vorzunehmen haben. Waldeck hat im erſten, Rodbertus
im zweiten Wahlbezirke angenommen, ſodaß der erſte für Rod-
bertus einen neuen Abgeordneten wahrſcheinlich Heinrich Si-
mon) wahlen wird. Der dritte Wahlbezirk hat, da Jacoby
ſich für den vierten, denſelben welcher ihn auch ſchon das vo-
rige Mal in die Nationalverſammlung berief, erklären duürfte,
für dieſen Fall zwei Nachwahlen, der vierte eine Nachwahl
ſtatt Temme's, welcher wohl die Münſter'ſche Wahl anneh-
men wird.

Berlin d. 13. Febr. Jn dem leitenden Artikel der
Deutſchen Reform vom 6Gten dieſes Monats wird aus-
gefuührt, daß die Verordnung vom 2. Januar d. J. über
die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit und des eximirten
Gerichtsſtandes, ſo wie über die anderweitige Organiſation
der Gerichte, kein ſo dringendes Bedürfniß geweſen ſei, um
ihren Erlaß vor dem Zuſammentritt der Kammern zu recht-
fertigen, und daß ihr bei der Berathung in den Kammern
die durchgreifendſten Abänderungen bevorſtehen, weshalb es
gerathen erſcheine, ihre Vollziehung noch auszuſetzen. Zu

dieſer Anſicht iſt der Verfaſſer des Artikels durch mehrere
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daß die Regierung durch die gleichzeitig erlaſſene Verordnung

unrichtige Vorausſetzungen gelangt. Wenn er zuvorderſt be-
merkt, daß der Zeitpunkt der Ausführung der Verordnung
erſt um Vieles ſpater, als der Zuſammentritt der Kammern,
eintreffe, ſo bedarf es nur der Bezugnahme auf den F. 41
der Verordnung, wonach die Verordnung zum 1. April in
Ausfuührung kommt, während die Kammern auf den 26.
Februar einberufen ſind. Niemand wird behaupten, daß die
Kammern bei der großen Menge der ſie erwartenden Aufga-
ben von großer Wichtigkeit in der kurzen Zeit vom 26. Fe
bruar bis zum 1. April, oder auch bis zum 1. Juli, im
Stande ſein wurden, die Verordnung vom 2. Januar als
einen Geſetz- Entwurf zu erledigen Wenn ferner bemerkt wird,

vom 3. Jan. uüber'das mundliche und öffentliche Unterſuchungs-
Verfahren mit Geſchworenen zwar allerdings einer unaufſchieb-
baren Pflicht genugt habe, die Ausfuhrung dieſer Verord-
nung aber ganz unabhängig von der erſteren ohne große Vor-
bereitungen und neue Einrichtungen hatte erfolgen koönnen,
ſo kann hierbei eine mangelhafte Kenntniß der gegenwarti-
gen Verhältniſſe der Gerichte in den altlandiſchen Provin-
zen zum Grunde liegen. Mit einigen Tauſend kleinen Patri-
monialgerichten, mit Königlichen Gerichten, welche bald aus
einem, bald aus zwei, bald aus drei oder vier und mehr Richtern
beſtehen, läßt ſich der Anklage-Prozeß mit einem mündlichen und
öffentlichen Unterſuchungs-Verfahren nicht ins Leben fuhren,
was jedem Unbefangenen ſchon dadurch klar werden muß,
daß jene Gerichte ohne alles Syſtem durch die Provinzen zer-
ſtreut ſind, und daß die Funktionen der Staats-Anwalte ſich
nicht auf viele kleine Gerichte, welche an den verſchiedenſten
Orten ihren Sitz haben, ausdehnen laſſen. Nach erfolgter
Durchführung der Verordnung vom 2. Januar wird der
Staat nicht, wie der Verfaſſer des Artikels weiter erwähnt,
eine Verſchiedenheit der Gerichts-Verfaſſungen am Rhein,
in Neuvorpommern und in den übrigen Gebietstheilen, ſon-

die Stellung der Patrimonial-Richter, (fur welche übrigensnach ausdrücklicher Beſtimmung der r Ver
den ſoll und ohne allen Zweifel geſorgt werden wird) eine
ganz unhaltbare geworden war, daß aber die wichtigen Ar
beiten, welche die Kammern erwarten ihnen erſt ſpät geſtatten
werden, ſich mit den Gerichts Einrichtungen zu beſchäftigen.
Sollten dieſe Grunde nicht anzuerkennen ſein, ſo wurde mit
einer Aufſchiebung des Ausfuhrungs Termins in Betreff der
Verordnung vom 2. Januar auch unbedingt eine Suspendi-
rung der Verordnung vom 3. Januar verbunden werden
muüſſen, und damit eine gleichformige Gerichtseinrichtung und
ein zweckmäßigeres UnterſuchungsVerfahren wahrſcheinlich fur
einen längeren Zeitraum wieder aufgeſchoben ſein. Von einem
zu raſchen Einſchreiten der Regierung wird unter ſolchen
Umſtänden nicht, ſondern vielleicht nur davon geredet werden
können, daß die jetzt gethanen Schritte ſchon fruher hatten
geſchehen mögen. Niemand wird ubrigens in Abrede ſtel-
len, daß die angeordneten neuen Einrichtungen, wie an-
dere dieſer Art, kunftiger Verbeſſerungen fähig ſind; es
kommt nur darauf an, daß die Abänderungen auch wirk-
liche Verbeſſerungen ſind. Nach F. 18 der Ver-
ordnung wurde unter den vorhandenen Verhältniſſen die
Aufgabe darin geſunden, die nothwendig gewordene neue Or-
ganiſation möglichſt an die ſchon beſtehenden Gerichts Einrich-
tungen anzuſchließen, und hierin glaubt man den Wunſchen der
großen Mehrzahl in den altländiſchen Provinzen zu entſprechen.
Diejenigen, welche zu dieſer Mehrzahl nicht gehören, moögen die
Worte beherzigen, welche ein bedeutender franzöſiſcher Juſtiz
beamter aus Anlaß der neueſten Reformpläne für die Gerichts
Organiſation in Frankreich geſprochen hat, und mit denen dieſe
Bemerkungen geſchloſſen werden ſollen „Bewahren wir uns
Beſonnenheit, reorganiſiren wir nicht blos, um das Vergnügen
zu haben, Aenderungen vorzunehmen. Es hat ſich das Be-
ſtehende ſo bewahrt, daß das Neue außerordentlich ſein muß,

dern eine ſolche nur noch im Bezirke des Appellationsgerichts-
o zu Koöoln und in den übrigen Provinzen darbieten, dieſe

erſchiedenheit aber durfte ſich ſchwerlich bald beſeitigen laſ-
ſen, weil auf der einen Seite die Rhein- Provinz von den
ihr eigenthumlichen Gerichts Einrichtungen nichts aufgeben
will, auf der andern Seite die übrigen Provinzen nicht ge-
meint ſind jene fur ihre Verhältniſſe nicht paſſenden Einrich-
tungen anzunehmen. Glaubt der Verfaſſer des Artikels im
Stande zu ſein, zweckmäßige Einrichtungen vorzuſchlagen,
wodurch die Richter auch ohne Uebertragung der rheiniſchen
Verfaſſung in die altländiſchen Provinzen von der ferneren
Bearbeitung der Nachlaß-, Vormundſchafts- und Hypothe
kenſachen, ſogar von Supplikanten Vernehmungen, ohne Be
nachtheiligung des Publikums entbunden werden konnen, ſo
hätte er ſeine Vorſchläge entwickeln mögen. Die Anſichten
daruüber, ob dies überhaupt ausfuhrbar ſei, und ob eine
hierauf bezugliche Einrichtung nicht mit ſehr großen Nach
theilen fur das Publikum verbunden ſein wurde, worauf es
doch wohl hauptſächlich ankommt, ſind bekanntlich ſehr ver-
ſchieden. Jn Betreff des von ihm erwähnten Kaſſenweſens
ſollen dem Vernehmen nach den Kammern Vorlagen gemacht
werden hinſichtlich der übrigen Angelegenheiten wird man
ſich wohl darauf beſchränken muſſen, Vereinfachungen, und
namentlich im Vormundſchaftsweſen eine freiere Stellung der
Vormünder, herbeizuführen. Faſſen wir Alles zuſammen, ſo
beruht die Dringlichkeit der Verordnung vom 2. Januar auf
der Nothwendigkeit einer gleichmäßigen Gerichts-Organiſation
zum Zwecke der baldigen Einführung des öffentlichen und
mündlichen Unterſuchungs-Verfahrens mit Geſchworenen, und
als mitwirkendes erhebliches Motiv kam in Betracht, daß

j

um eben ſo gute Dienſte zu leiſten.“ (St.Anz.)
Berlin d. 14. Febr. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Steiger auf der Steinkohlenzeche Kalkſiepen, Heinrich
Mieles, die Rettungs-Medaille am Bande zu verleihen.

Jdhre Königl. Hoheit die Großherzogin und Jhre Ho-
heit die Herzogin Karoline von Mecklenburg-Stre-
litz ſind nach Neu-Strelitz zuruckgekehrt.

Zu Abgeordneten für die erſte Kammer ſind gewählt
worden

Provinz Brandenburg.Regierungs- Bezirk Potsdam.
Prinz von Preußen, Konigliche Hoheit,
Ritterſchafts- Direktor von Katte,
Staats und Kriegs- Miniſter von Strotha,
Staats- und Miniſter der geiſtlichen c. Angelegenhei-

ten von Ladenberg,
Miniſter-Praſident Graf von Brandenburg,
Regierungs- Präſident Graf von Jtzenplitz auf Ku-

nersdorf,
Geh. Kommerzienrath W. Beer aus Berlin,
Ritterſchaftsrath Thym-Segelitz,
Unter-Staats-Secretair von Pommer-Eſche.

Regierungs- Bezirk Frankfurt a. d. O.
Landes-Oekonomie-Rath Koppe,
Unter-Staats-Secretair von Pommer-Eſche,
Landrath von Manteuffel,

i Scheller in Frankfurt,Regierungs-Rath Bennecke (Frankfurt).
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Provinz Pommern.Regierungs Bezirk Stettin.
Unter-Staats-Secretair Graf Bülow,
General-Major von Brandt.

Provinz Schleſien.Regierungs Bezirk Breslau.
Miniſter-Praſident Graf Brandenburg,
Staats- Miniſter a. D. Milde.

Provinz Poſen.Regierungs- Bezirk Poſen.
Geh. Regierungs- Rath Freiherr von Schleinitz in

Berlin,
General-Poſt- Direktor Schmückert,
Gutsbeſitzer Goebel-Opatow Kreis Schildberg).

Provinz Sachſen.Regierungs Bezirk Magdeburg.
Landrath von Guſtedt zu Dardesheim,
Ober-Landesgerichts-Rath Heine in Halberſtadt,
Rittmeiſter a. D. und Fabrikbeſitzer Herrmann in

Schoönebeck,

Staats- Miniſter a. D. Graf von Alvensleben-
Erxleben,

Deichhauptmann von Bismark,
Appellations-Rath Luce.

Regierungs- Bezirk Merſeburg.
Graf Helldorf auf Wolmirſtedt,
Profeſſor Simſon in Königsberg (Praſident der Na

tional- Verſammlung zu Frankfurt).
Regierungs- Bezirk Erfurt.

General- Major von Schack in Erfurt,
Landrath von Muünchhauſen in Weißenſee.

Zu den Wahlen für die zweite Kammer ſind noch zu
ergänzen

Provinz BrandenburgRegierungs-Bezirk Potsdam:
Prediger Poppenburg,
Krüger Barſikow.

Provinz Preußen.Regierungs- Bezirk Gumbinnen:
Landrath von Schlick in Heinrichswalde,
Dr. med. Knauth.

Provinz Pommern.Regierungs Bezirk Stettin.
Landſchaftsrath von Hagen auf Premslaff,
Gutsbeſitzer von Dewitz in Wuſſow.

Provinz Schleſien.Regierungs- Bezirk Liegnitz.
Lehrer Hinze,
Bürgermeiſter Mathäi,
Prediger Schöne.

Regierungs- Bezirk Oppeln.
Ober-Bergrath Erbreich,
Müller Kachel.

Düſſeldorf, d. 8. Februar. Der Kommandeur der 14.
Diviſion, Generallieutenant von Drigalski, hat geſtern ſeine Ent
laſſung erhalten und iſt in den Ruheſtand verſetzt worden. Wie
es heißt, ſoll ihm die Entlaſſung auf ſein Anſuchen ertheilt
worden und Generallieutenant von Canitz (früherer Kriegsmi-
niſter) ſein Nachfolger ſein.

Köln, d. 12. Febr. Heute morgen iſt von hier aus eine
halbe Batterie Geſchütz unter Kavallerie-Bedeckung nach Aachen
gbgeſandt worden um in zwei Tagesmarſchen dort einzutref-
fen. Obgleich mehrere Dislocirungen in der Artillerie vorge
nommen werden, bringt man die erwähnte doch mit dem

Gerüchte von einem Congreß von Demokraten verſchiedener
Nationalitäten in Verbindung, der in Verviers gehalten,
vielleicht auch einen Putſch vorbereiten ſoll.

Aus Schleswig-Holſtein, den 11. Febr. Wie ver-
lautet, will Dänemark nach einer von ihm vorgeſchlagenen Frie
densbaſis den Waffenſtillſtand auf kurze Zeit (etwa 3 Monate)
prolongiren auf eine pure Verlängerung des Proviſoriums ge
denkt man in Kopenhagen keineswegs einzugehen ſondern man
verlangt den Rücktritt der jetzigen gemeinſamen Regierung und
die Einſetzung einer neuen, theils aus wirklichen Daänen (fuür
Schleswig), theils aus Holſteinern (fur Holſtein) gebildete Ver-
waltungs- Kommiſſion fur die Herzogthuumer. Ob Dänemark
mit ſeinen unverſchämten, alles Volkerrecht verhohnenden For
derungen durchdringen wird, iſt kaum glaublich, obgleich der
ruſſiſche Geſandte in London, Freiherr von Brunnow, alle
Hebel zu Gunſten Daänemarks in Bewegung ſetzt.

Hamburg, d. 10. Februar.
ter- Congreß hat begonnen ohne aber ſchon allzu ſehr beſucht
worden ſein. Heute morgen faßte er 2 wichtige Beſchluſſe:
1) bei den Regierungen allgemeines Wahlrecht fur jeden Ar-
beiter, ſobald er das 21. Jahr erreicht hat, zu fordern und
2) eine allgemeine Arbeiter Aſſociation zu begruunden und zu
dem Zwecke von allen Regierungen baare Unterſtützungen und
die Autoriſation zu Verausgebung von Papiergeld. Jm Fall
die Regierungen darauf nicht eingehen, werden die Arbeiter auf
eigne Hand Papiergeld bereiten. Die ſachſiſchen Arbeiter ſtell
ten an ihr Miniſterium die Forderung von 4 Millionen Tha-
ler, in Preußen will man 10 Millionen Thaler fordern u. ſ. w.

(V. 3tg.)
Dresden, den 12. Febr. Jn der heutigen Sitzung der

II. Kammer brachte die Regiſtrande die auf der Tagesord-
nung befindliche Berathung des Tzſchirner'ſchen Antrags wegen
der preußiſchen Circularnote, daß nämlich die Regierung, ſehe

ſie eine Erklärung abgebe, zuvor eine Vorlage an die Kammer
bringe. Abg. Klette eröffnet die Discuſſion mit dem praſjudi-
ciellen Antrage, daß der Tzſchirner'ſche Antrag, ehe er zur Be
rathung komme, an die zweite Deputation zur Begutachtung
überwieſen werde. Eine ſo wichtige Sache könne nicht ohne
gehörige Vorbereitung berathen werden.

Staatsminiſter v. d. Pfordten erklärte: Die Regierung ſei
noch derſelben Anſicht, wie ſie ſchon neulich erklärt habe, daß
ſie in der preußiſchen Note keine Veranlaſſung zu einer defini-
tiven Entſchließung und bindenden Erklärung finde. Sie habe
nun geſtern dem hieſigen preußiſchen Geſchäftsträger eine Ant-
wort gegeben, welche in jenem Sinne abgefaßt ſei, und die
auch er bereit ſei, der Kammer vorzutragen. Die Kam-
mer werde daraus beurtheilen können, daß die Regierung ſich
nicht habe ins Schlepptau nehmen laſſen. Schließlich empfiehlt
der Miniſter die Annahme des Klette'ſchen Antrags. Der
Antrag wird gegen 23 Stimmen angenommen, wodurch der
Tzſchirner'ſche beſeitigt wird.

Frankfurt a. M., d. 10. Februar. Die lange und
ſehnlich erwartete öſterreichiſche Note iſt endlich eingetroffen.
Ueber ihren Jnhalt erhielt man geſtern Abend in einer Soirée
des Reichsminiſters von Beckerath die erſten authentiſchen Nach
richten, welche ein gut unterrichteter oſterreichiſcher Abgeordne
ter mittheilte, und welchen der anweſende Herr v. Schmerling
nicht widerſprach; wohl aber dieſelben mit ſeiner gewöhnlichen
Discretion behandelte. Man war in der That über den Jn-
halt jener Note, welche man heute vollſtändig kennen gelernt
hat, nicht wenig betroffen, und da man nun heut auch neben
dem Jnhalte die Form kennt, ſo iſt der erſte unangenehme Ein
druck bedeutend verſtärkt worden. Ein nicht zu laäugnender
Vortheil wird uns aber jedenfalls durch dieſe Note zu Theil

Der norddeutſche Arbei- J
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wir wiſſen nun was Oeſterreich will; es iſt ziemlich unumwun-
den ausgeſprochen. Das alſo waren die Früchte eines Stre
bens der deutſchen Nation, einer Erhebung, die nicht ohne
Flecken, nicht ohne Blutvergießen vorübergegangen iſt, welche
aber die edelſte Grundlage hat? Das Reichsparlament hatte
alſo zehn Monate getagt, um nichts zu Stande zu bringen
als einen Vorſchlag, den das öſterreichiſche Miniſterium wie
eine Thorheit verwirft? Den Unglaäubigſten werden nun die
Augen aufgehen, und es wird Pflicht der Preſſe, alle jene
perfiden Maßregeln des öſterreichiſchen Kabinets, welche ſeit
zwei Monaten Deutſchland beunruhigen oder verwirren, an
das Tageslicht zu ziehen, damit klar werde, weshalb Preußen
und Oeſterreich in dieſer Frage nicht zuſammen gehen es muß
klar werden, ob das preußiſche Cabinet durch unehrenhafte Mit
tel die Kaiſerkrone Deutſchlands erſtrebt hat, ob es das deut
ſche Volk um ſeine Hoffnungen betrügen will, oder ob es treu
und ehrenhaft geſtrebt hat jene Hoffnungen zur Erfuüüllung zu
bringen, ſo weit es an ihm war; es muß aber auch klar wer-
den wo auf der anderen Seite die alten diplomatiſchen Win-
kelzuge, die Verachtung gegen die Wünſche und Hoffnungen des
Volkes gelegen haben. Metternich lebt und wirkt in
der neuen öſterreichiſchen Diplomatie, wie er in
der alten gelebt und gewirkt hat. Dieſe Diplomatie
wird aber nicht hindern, daß Deutſchland einig werde, ſie wird
nicht hindern, daß Preußen an die Spitze Deutſchlands trete,
denn dieſe öſterreichiſche Note macht es klar, daß es aus
ſchließlich dazu befähigt iſt. (V. Ztg.)

Frankfurt a. M., d. 12. Febr. Jn dem Abdruck
des geſtern ausgegebenen Bulletins uber das Befinden des
Herrn ErzherzogReichverweſers kaiſerliche Hoheit iſt ein ſinn
entſtellender Setzfehler zu berichtigen anſtatt: Der Huſten
war wieder inſiſtent« ſoll es dort heißen: Der Huſten war
minder inſiſtent. Das heutige Bulletin lautet:

Se. kaiſerl. Hoh. der ErzherzogReichsverweſer haben die Nacht ziem
lich ruhig zugebracht die Beſſerung des hohen Kranken ſchreitet langſam
vorwärts. Frankfurt a. M., d. 12. Februar 1849. Hr. Taubes,
kaiſerlicher Rath.

Gotha, d. 6. Febr. Jn der heutigen Sitzung der Ab-
geordneten Verſammlung beantwortete Staats Miniſter v. Stein
die Jnterpellation des Abgeordneten Ritz: „welches Benehmen
von Seiten der hieſigen Staatsregierung in Bezug auf die
Preußiſche Note beobachtet und innegehalten werden ſolle“, da
hin, daß die Regierung bereits unter dem 2. Febr. an den
dieſſeitigen Bevollmächtigten bei der proviſoriſchen Centralge-
walt ein beifaälliges Jnſtructionsſchreiben erlaſſen, das in ſei-
nen Hauptpunkten dahin lautet: Wenn, was den Jnhalt der
erwähnten Note betrifft, die Königl. Preuß. Staatsregierung
darin die beſtimmte Erklärung gegeben: 1) daß Preußen die
Einigung Deutſchlands zu einem kräftigen Bundesſtaat als un
abweisbare Nothwendigkeit erkenne und nicht allein eine ſolche
Umgeſtaltung der Verhaltniſſe erſtreben ſondern in der beab-
ſichtigten Verbindung der Deutſchen Staaten auch diejenige
Stellung einnehmen wolle, zu welcher es ſowohl durch Jn-
telligenz und materielle Kraft als auch durch das öffentliche
Vertrauen berufen iſt; 2) daß ferner Preußen mit Deutſch-
land auf die alte Verbindung mit Oeſterreich nicht verzichten,
ſondern derſelben nur eine ſolche Form gegeben ſehen wolle,
wie ſie einerſeits durch die Europaiſchen Beziehungen des Kai-
ſerreichs und andererſeits durch die unerläßliche innigere Ver
einigung der rein Deutſchen Lande zu einem Bundesſtaate be
dingt werde, und 3) daß die beabſichtigte Verſtändigung un-
ter den Deutſchen Regierungen und mit der Nationalverſamm-
lung nur unter der ausdrücklichen Vorausſetzung erſtrebt wer-
den ſollte, daß hierin mit den Bedurfniſſen und Wünſchen

des Volkes Hand in Hand gegangen und ſonach nur in Ueber-
einſtimmung mit der Nationalverſammlung verfahren werde:
ſo iſt man hieſigerſeits, in vollkommenem Einverſtaändniſſe hier
mit, ſehr gern bereit, dieſen Erklärungen beizutreten, und hat
insbeſondere die unter 1) ausgeſprochene Bereitwilligkeit mit
wahrer Freude begruüßt.

Wien, d. 9. Febr. Die ſuüdſlaviſche Ztg. meldet, daß
Metternich noch immer, wie ſonſt, ſeine Jahres-
gage vom ruſſ. Hofe beziehe. Auch Rußland hat Preiſe
auf die Einlieferung Bem's, Koſſuth's und Meſſaros geſetzt,
da es deren Umtriebe unter den Polen beſorgt.

Dänemark.
Kiopenhagen, den 7. Febr. Der Miniſterpräſident hat
in der heutigen Sitzung des Reichstages die in einer langen
Rede motivirte Frage Flor's nach der Aufkündigung des Waf-
fenſtillſtandes durch die ſcharf abweiſende lakoniſche Entgegnung
beantwortet daß die Entſcheidung jener Angelegenheit ausſchließ
lich dem Wirkungskreiſe der Regierung angehöre, und daß jetzt
das Ausſprechen darüber gegen die Verſammlung die Handlungs-
freiheit der Regierung nur hemmen könne. Der Reichstag nahm
dieſe Erklärung mit Zeichen des Beifalls, und den Unheilruf,
welchen natürlich Grundtvig als Vorredner der ultra nationa
len Kriegspartei über dieſe Aeußerung des Miniſters ausſtieß,
mit Zeichen des Mißfallens auf. Auch die Frage Leth's: „ob
die Regierung wirkſame und kraftige Maßregeln zur Vorbeu-
gung der Mißhandlung und Vernichtung der treuen (daniſchen)
Schleswiger getroffen habe oder treffen werde?“ beantwortete
der Premierminiſter dahin da höhere Jntereſſen noch nicht zu
ließen, den treuen Schleswigern mit Waffenmacht gegen die
Unterdrücker zu Hülfe zu kommen, ſo habe die Regierung ſich
einerſeits ſofort an die hieſigen Repräſentanten der befreunde
ten Mächte gewandt, damit ſie ihren Regierungen die kraftig-
ſten Vorſtellungen machten und andererſeits unſere Geſandten
bei dieſen Mächten in derſelben Weiſe inſtruirt, ſo daß man
ſicher ſein kounne, es ſei gethan und werde gethan werden auf
diplomatiſchem Wege, was nur gethan werden koönne.

Jtalien.
Turin den 4. Febr. Die Aufnahme des Generals dell a

Marmora ins Cabinet gilt für den Anfang groößerer Aende-
rungen im Miniſterium. Die Ultrademokraten haben ſich von
Gioberti getrennt, ſeitdem er die Beſchickung der italieniſchen
Coſtituente verweigert hat. Nun er (in der Thronrede) ſich
auch für eine Bundesverfaſſung Jtaliens ausgeſprochen hat,
wird er auch alle Anhänger des Einheitsſtaats, die Schule von
Mazzini, gegen ſich bekommen. Dadurch wird er gezwungen, ſich
auf die Gemaßigten zu ſtutzen, und daß er ihre Hauptfuührer in
ſein Cabinet aufnimmt, ſcheint danach nicht un wahrſcheinlich doch
fürchtet man, daß er ſich den von ihm ſelbſt veranlaßten radi
calen Wahlen gegenüber nicht werde halten können. Das
Miniſterium des Jnnern ermahnte heute die noch abweſenden
Deputirten, ſich ſchnell an ihre Poſten zu begeben, indem
die Kammer noch nicht in beſchlußfähiger Zahl verſammelt ſei.

Florenz, d. 2. Febr. Die livorneſer Zeitungen melden,
daß aller diplomatiſcher Verkehr zwiſchen Sardinien und Neapel
(Karl Albert und Ferdinand) abgebrochen ſei.

Frankreich.
Paris, d. 9. Febr. Geſtern Nacht hat das Kriegs

gericht ſein Urtheil über die der Theilnahme an dem Morde
des Generals Bréa und des Capitääns Mangin angeklagten

JuntJnſurgenten gefällt. Fünf derſelben, ſchuldig befun



den des Mordes an dem General Bréa und dem Cgpitaän
Mangin, der Theilnahme an einem Attentat gegen die Regie
rung, der Aufreizung zum Burgerkriege und des Verbre-
chens, Zerſtorung, Plunderung und Blutbad in der Haupt-
ſtadt angerichtet zu haben ſind zum Tode verurtheilt.
Sechszehn andere ſind zu lebenswieriger Zwangsar-
beit bis hinab zu zwei Jahren Gefängnißſtrafe ver
urtheilt. Drei ſind freigeſprochen. Das Kriegsgericht be
ſtimmt, daß an den fuünf erſtgenannten die Todesſtrafe an
der Barriere von Fontainebleau, auf dem Schauplatze des
Verbrechens ſelbſt, vollſtreckt werden ſoll. Um Witter-
nacht wurde den Angeklagten das Urtheil verkündet. Einige
äußerten ſich laut und heftig gegen daſſelbe und kuündigten
ihren Entſchluß an, auf Reviſion und Caſſation anzutragen.
Um halb Eins fuhrte eine Abtheilung von 200 Dragonern
die Gefangenen in mehreren Zellenwagen auf das Fort von
Vanves. Vorn und hinten ritten Piquets der Gendarmerie
zu Pferde.

Der Moniteur veroöffentlicht einen Erlaß, nach wel-
chem mehreren Perſonen, die an der Verſchworung von Bou-
logne im Jahre 1840 Antheil genommen haben Ordenskreuze
der Ehrenlegion verliehen werden. Dieſe Auszeichnung hat
allgemein überraſcht. Man findet ſie unter allen Umſtänden
beklagenswerth: ſie feuert die Soldaten zum Eidbruch an,
demoraliſirt die Geſellſchaft, indem ſie dem Aufſtand eine
Belohnung gewährt, und verläugnet ſogar die neulichen Worte
des Praſidenten, der feierlich verſprochen hatte, daß der
Orden der Ehrenlegion nur als Belohnung fur ſolche Dienſte,
welche dem Vaterlande erwieſen worden waren, verliehen
werden ſolle.

Aus Berlin wird dem Univers vom 9. Februar der
ganze angebliche Verſchwörungsplan mitgetheilt, wonach dort
am 12. November 1848 die preußiſche Republik herge-
ſtellt werden ſollte. Derſelbe wurde in den Taſchen zweier
verhafteter Abg. gefunden. Es ſind dies die berüchtigten

Enthüllungen“, welche auch die Revolution mittheilt. Der
Verfaſſer prophezeit fur den Frühling einen neuen Sturm zur
Erfuüllung dieſes Projects.

Paris, d. 10. Febr. Der Moniteur enthält folgende
telegraphiſche Depeſche: „Cette, d. S. Febr. Der Prafekt des

erault Departements an den Miniſter des Jnnern. Sehr
ernſte Unruhen ſind in Cette ausgebrochen bei Gelegenheit der
Wegnahme einer rothen Jakobinermütze, die auf einem Freiheits-
baume angebracht war. Die Mairie iſt geplündert worden.
Das Handels Kaſino wurde niedergebrannt, und drei andere
Hauſer ſind zerſtort. Der Präfekt, der Generalprokurator und
der kommandirende General des Departements haben ſich in
Begleitung von funfzig Mann des Genie- Corps unverzüglich
an Ort und Stelle begeben. Die Ruhe der Stadt iſt wieder
hergeſtellt zahlreiche Verhaftungen wurden ohne Widerſtand
ausgeführt der Maire iſt vom Prafekten ſeines Amtes entſetzt
worden außerdem hat er einen proviſoriſchen Gemeinderath
organiſirt. Die Gerichte ſind mit Unterſuchung der Ereigniſſe
beſchäftigt, auch ſind Maßregeln ſo energiſcher Natur getrof
fen, daß eine Wiederholung dieſer Scenen nicht zu befürch-
gen ſteht.

Aus Lyon meldet der Courrier de Lyon vom 9. Febr.
„Marſchall Bugeaud iſt hier eingetroffen und hat im Hötel de
Provence ſein Hauptquartier aufgeſchlagen. Der ganze Ge-
neralſtab der Alpen Armee iſt daſelbſt inſtallirt. General Gé-
meau, der Präfekt, der Maire, der Kardinal Bonald und alle
Civil- und Militair Behörden haben ihm aufgewartet. Der
Marſchall zeigte ſich, wie gewöhnlich, ſehr geſprächig; er hielt
ſowohl an die Cipil- als Militair Behörden lange Reden.

Den erſteren ſagte er: vor allen Dingen müſſe der innere Frie
den geſichert ſein. Frankreich habe eine ſchöne Armee, aber es
könne ſie nicht nach Außen gebrauchen, und die Regierung dürfe
ſo lange nicht daran denken, die Alpen zu überſchreiten, als ſie
hinter ihrem Rücken den Burgerkrieg nicht überwältigt habe.
„„Es könnte leicht ein Augenblick kommen fuhr er fort,
„„„„wo wir die Ruheſtörer mit den Waffen in der Hand be
kämpfen müßten. Und Sie, meine Herren Richter und Ge-
ſchworenen, Sie müſſen vorzüglich Feſtigkeit im Amt zeigen;
ſorgen Sie dafur, daß man den Mißbrauch der mildernden
Umſtande abſchaffe; er ſchwächt den Arm der Juſtiz und ſchont
die Verächter der Geſetze zum Nachtheil der guten Burger.
Man hat in Frankreich die üble Gewohnheit, politiſche Ver-
brechen zu leicht zu nehmen. Triumphirt der politiſche Ver-
brecher, ſo iſt er ein Held, unterliegt er, ſo iſt er ein Unſchul-
diger, ein Märtyrer. Und doch verletzt ein Privatverbrecher
nur den Einzelnen, während ſich der politiſche Verbrecher gegen
die ganze Geſellſchaft richtet.““ Zu den Offizieren ſagte der
Marſchall: „„IJch weiß nicht, ob wir dazu berufen werden, ge
meinſchaftlich jenſeits der Alpen zu kämpfen. Jn dieſem Falle
rechne ich darauf, daß Sie zur Verherrlichung unſerer glorreichen
Fahnen beitragen. Doch dieſer Punkt iſt nicht die einzige Be
ſtimmung der Alpen-Armee. Die innere Lage des Landes er-
heiſcht vielmehr ihre ganze Mitwirkung ihr Zweck iſt, die Ge-
ſellſchaft gegen die böſen Leidenſchaften zu ſchützen und einen
unüberſteiglichen Damm gegen alle Pläne zu bilden, welche die
Desorganiſation des Staates herbeiführen würden. Jm Jnnern
muß das Land erſt erſtarken: dies ſcheint die Aufgabe aller
großen europäiſchen Armeen im jetzigen Augenblick zu ſein.
Daß die öſterreichiſche Monarchie ihrem Sturze und ihrer Auf-
löſung entging, die allen unvermeidlich erſchienen, hat ſie ledig
lich der ſtarken Organiſation, der ſtrengen Disziplin und dem
militairiſchen Geiſte ihrer Armee zu danken. Kein Zweifel, daß
die treffliche franzöſiſche Armee einen ähnlichen hohen Beruf zu
erfüllen nicht ermangeln würde, wenn der Bürgerkrieg aus-
bräche.“““ Der Marſchall ging hierauf in lange Details über
den Straßenkrieg ein, welche große Senſation unter allen An-
weſenden hervorriefen. Für den folgenden Tag (10. Februar)
wurde eine Heerſchau angeſagt.“

Großbritannien und Jrland.
London, d. 9. Februar. Admiral Napier iſt mit ſeinem

Geſchwader nach Marokko geſegelt, um den Kaiſer zur Erfuül-
lung vertragsmäßiger Verpflichtungen anzuhalten. Auf die Vor
ſtellungen der erſten Handlungshäuſer von Gibraltar, die einen
beträchtlichen Handel mit Marokko treiben, gab Admiral Napier
die Antwort, daß er es ſich ſehr angelegen ſein laſſen werde,
die Differenzen auf freundſchaftlichem Wege zu ſchlichten, und
daß er zuverſichtlich hoffe, der Kaiſer von Marokko werde ohne
Zwang nachgeben.

Spanien.
Madrid, d. 3. Febr. Der Heraldo meldet auf Grund

einer ihm u brieflichen Nachricht, daß Cabrera
in einem Gefecht bei San Celony am 26. oder 27. Januar
getödtet worden iſt. Nach einem anderen Berichte wurde
Cabrera am 27. in einem Gefecht in der Nähe von Paſtoral
de Amer in der Hufte verwundet und, von den Truppen der
Königin verfolgt, genöthigt, ſich mit ſeinem Arzt auf fran
zöſiſches Gebiet zu fluchten.



Theater in Halle.
(Oper.)

Dienſtag den 13. Februar fand bei ſehr vollem Haufe die erſte
Wiederholung von Lortzings „Waffenſchmied“ ſtatt durch die
Beſetzung des Knappen Georg durch Herrn Kuhn gewann namentlich der
erſte Act bedeutend und es iſt auch nicht in Abrede zu ſtellen, Herr Kuhn
ſpielt und ſingt die Partie vortrefflich. Meiſter Stadinger-Töppe
und ſeine Tochter Marie- Henning waren dem Publikum wieder recht
„angenehm“; Herr Knorr ſchien zuweilen etwas zerſtreut die im
zweiten Acte eingelegte an fich ſehr reizende Arie von C. Kreutzer
verunglückte leider durch unerwartete Gedächtnißfehler. Das Publikum nahm
an der ganzen Darſtellung der Oper, namentlich auch an den ſo intereſſan
ten EnſembleSätzen den lebhafteſten Antheil. Am Schluſſe wur
den Alle gerufen. Möge denn das Werk noch oft eben ſo zahl
reich beſuchte Wiederholungen erleben!

G. Nauenburg.

Fonds- und Gelb-Cours.
Berlin den 13. Februar.
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Weizen
Roggen
Gerſte
Hafer

Getreidepreife.
(Rach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle den 13. Februar.
14 27 A bis

7

Magdeburg, den 13. Februar. (Nach Wispeln.)

44 521 Gerſte 2427 28 Hafer 14
Berlin den 13. Februar.

Weizen nach Qualität 55 58 F.
Roggen loco 26 28

pr. Frühjahr 82pfd. 27* Br.
Mai Juni 27 bz.Juni/ Juli 28i, Br. 28 S.

Gerſte, große, loco 2224
kleine 19-21

Hafer loco nach Qualität 15 16
pr. Frühjahr 48pfd. 14 Br.

Rüböl loco 132/, bz. u. G.
Febr 137 à 132 bz.
Febr. März 13 bz.
März April 13 à 13 bz.
April Mai 13 à 13 bz.
Mai/ Juni 13! à 13 bz.
Juni/ Juli 13 Br. 13 G.Juli Auguſt 12 Br. 13 G.
Sept /Oct. 122/, à 13 bz. 13 Br.

Spiritus loco ohne Faß 142 bz.
Febr. 148 Br.
März 15 Br.
pr. Frühjahr 15 Br. 15 G.
Mai/ Juni 16 Br. 153 G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 13. Februar Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 2 Zoll.
am 14. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 13. Februar 10 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angzekommene Fremde vom 13, bis 14 Februar.

Jm Kronprinzen: Hr. Cand. theol. Sinnhold a. Jena. Die Hrrnu.
Kaufl. Müller a. Leipzig, Ebbinghaus a. Jſerlohn Meinert a. Bre
men, Giebler a. Berlin.

Stadt Zürich Die Hrrn. Kaufl. Robrahn a. Leipzig, Paſtor a. Burt
ſcheid, Turil a. Chemnitz, Wiesner a. Rüggeberg, Frame a. Bre
men, Krauſe a. Brandenburg. Hr. Rittergutsbeſ. Burkert a. Burg
Zieſar. Hr. Gutsbeſ. Paul a. Bremen. Hr. Amtm. Hirſch a. Cölme.

Goldnen Ring: Hr. Paſtor Schauer a. Zorbau. Die Hrrn. Kaufl.
Kleemann a. Brandenburg Krauſe a. Magdeburg. Hr. Mühlenbeſ.
Steuer a. Alterode. Hr. Geometer Gersdorf a. Berlin.

Engliſcher Hof: Hr. Rittergutsbeſ. v. Pomski a. Warſchau. Hr.
Rentier v. Trotha a. Trieſt. Hr. Tuchhdlr. Fuchs a. Hamburg. Hr.
Kaufm. Lincke a. Hannover.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Mende a. Apolda,
Paris, Thienemann a. Naumburg.
Pinckert a. Görlitz.
Schillert a. Berlin.

Weizen
Roggen

26
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Deberth a.
Die Hrrn. Oekon. Reigert u.

Hr. Fabrik. Walther a. Eiſenach. Hr. Dr.

Stadt Hamburg Hr. Prem. Lieut. v. Schmidt a. Nordhauſen. Die
Hrrn. Kaufl. Steinbock a. Bautzen Kneiff a. Nordhauſen, Deißler
a. Magdeburg. Die Hrrnu. Gutsbeſ. Gernſtedt a. Ronneburg Hitt
ner a. Genthin.

Schwarzen Bär Hr. Oekon. Kirmß a. Bornſtedt. Hr. Fabrik. Dr.
Schwabe a. Deſſau. Hr. Kunſthdlr. Kaiſer u. Hr. Kaufm. Buch
mann a. Frankfurt.

Goldne Kugel Die Hrru. Kaufl. Samſon u. Elkan a. Berlin, Hell
muth u. Sahlmann a. Burghäßler, Hille a. Magdeburg. Hr. Oekon.
Bräutigam a. Stadt Jlm.

Zur Eiſenbahn: Die Hrrn. Kaufl. Greiff u. Skohner a. Berlin,
Grolle a. Leipzig. Hr. Dr. med. Brülloph a. Breslau.

Nächſten Sonntag, den 18. Febr., Vormittag um 11 Uhr
in der gütig bewilligten St. Georgenkirche zu Glaucha evan
geliſch-lutheriſcher Gottesdienſt mit Communion
durch Paſtor Wermelskirch von Erfurt. Dies zur Kunde
auswartiger Freunde.

Vereinigte Gemeinde.
Heute Abend 7 Uhr Verſammlung im goldnen Löwen.



O. II. Hennig Strohhert fabrik er.
BI in C
und Modernisiren, sowohl im Magazin
der Fabrik. am RKosenthalthor Mr. 3, an.

Reichsstrasse
ment Strohhiite jeder Art zum Bleichen

neben Kochs lofe, als in
Vm Irrungen zu vermeiden, wird jeder

bei mir gebleichte Hut mit meiner Fabrik Petiquette versehen.

Als Erwiderung der in der Beilage
Nr. 32 dieſer Zeitung wegen Umtauſches

der ältern Cöthen'ſchen Kaſſenſcheine er
theilten Warnung machen wir im Auftrag
Nachſtehendes mit dem Bemerken bekannt,
daß wir gern bereit ſind, alle ältere An-
haltCöthenſche Kaſſenſcheine (die zu Einem
und zu Zehn Thaler auf dicken grünem,
die zu Fünf auf weißem Papier) ohne alle
Vergütigung umzutauſchen.

Halle, den 12. Februar 1849.
A. W. Barnitſon Sohn.

Der Termin zur
Einziehung der älteren AnhaltCöthenſchen

Kaſſenſcheine
wird hierdurch bis zum 1. Juli verlaängert.

Der Umtauſch derſelben kann jeden
Montag und Donnerstag von 9-- 10 Uhr
Vormittags auf hieſiger Herzogl. Rentkam-
mer bewirkt werden.

Cörhen, den 7. Februar 1849.
Herzogl. Staats-Miniſterinum.

Abtheilung für die Staatsſchulden Ver-
waltung.

Goßler.

HausVerkauf.
Ein Haus auf dem Neumarkt, Wall-

ſtraße Nr. 1090a, beſtehend aus 2 Stu-
ben, 3 Kammern, 2 Küchen, Keller, Hof
und Gartenraum, ſoll aus freier Hand
verkauft werden. Das Nähere bei dem
Eigenthümer daſelbſt.

Eine Wohnung von 4 oder auch 5 Stu-
ben, 3 Kammern nebſt Zubehoör, auch
Gartenpromenade, iſt bei mir jetzt oder
zum 1. April zu vermiethen.

Kreye,
in der Giebichenſteiner Allee.

Körnigte Elain-Seife, einzeln und in
Gebinden, eignes Fabrikat, ſo wie eine
Partie eichene mit Eiſen beſchlagene Faäſ
ſer verſchiedener Größe ſind zu verkaufen
bei E. J. Arnold in Halle a,/S.,
Licht- und Seifenfabrik.

22 Schock Langſtroh und circa 22 Schock
verſchiedenes Krummſtroh liegen auf der
Pfarre zu Güetz bei Landsberg zum Ver
kauf.

Verkaufs- Anzeige.
Eine nahrhafte Schenkwirthſchaft, deren

Gebäude ſeit 10 Jahren neu erbaut, mit
oder ohne Feldgrundſtücke, iſt zu verkau-
fen auch ſucht Unterzeichneter auf ein
ſchönes Landgut mit 80 Morgen Feld
und ſchönen Gebauden ein Kapital von
5000

Commiſſionair Stutzbach
in Naumburg.

Den 11. d. M. iſt mir von Halle
aus ein großer weißer Hund mit braunem
Behänge und ſtarker Ruthe zugelaufen.
Der rechtmäßige Eigenthümer kann denſel-
ben gegen Futterkoſten und Jnſertionsge-
bühren abholen laſſen bei

Neußen, d. 13. Februar 1849.
Mensdorf.

Auswanderung.
Das Directorium des Nationalvereins

fur deutſche Auswanderung in Leipzig
hat mir eine Agentur anvertraut; ich for-
dere demgemäß alle Diejenigen, welche
entſchloſſen ſind, eine neue Heimath zu
ſuchen, hiermit auf, ſich an mich zu wen-
den, und von mir über die Wirkſamkeit
des genannten Jnſtituts Näheres zu er-
fahren.

Wettin, den 14. Februar 1849.
Theodor Schreiber,

Agent des Nationalvereins für deutſche
Auswanderung in Leipzig.

Eine Materialwaaren-Hand-
lung in einer Provinzialſtadt wird im
Laufe dieſes Jahres unter annehmbaren
Bedingungen zu pachten geſucht und ſind
frankirte Offerten unter der Chiffre H. F.
der Expedition dieſes Blattes zur Befor
derung zu übergeben.

Sämmtliche Mühlenbeſitzer
terfelder Kreiſes werden zur Beſpre-
chung unſerer Jntereſſen auf Montag den
19. Februar Vormittags 11 Uhr auf die
Preuß. Krone bei Bitterfeld eingeladen.

Naundorfer Mühle bei Deilitzſch.
C. F. Weiſe.

Einen cautionsfaähigen Schafmeiſter
ſucht zum 25. Mai das Königl. Vorwerk
Lettin.

Gebauerſche Buchdruckerei.

des Bit

Ein junger Menſch, welcher Luſt hat,
die Müllerprofeſſion zu erlernen, findet
ſofort oder nächſte Oſtern eine Stelle in
der Waſſermuühle zu Holzweißig bei
bei Bitterfeld. Puſch.

Die Extra-Beilage zur Halleſchen de-
mokratiſchen Zeitung mit dem Verzeichniß
der Abgeordneten zur zweiten Kam-
mer iſt zu haben fur 6 H. in der Expe-
dition der demokratiſchen Zeitung, Leip-
zigerſtraße Nr. 287.

kfk—ur———— e
Der Niemberger Orts- Geſangverein

giebt zu Faſtnacht d. J. ein Concert in
der Reſtauration bei Niemberg. An-
fang iſt um 3 Uhr Nachmittags und nach-
her Ball, wozu ergebenſt einladet

der Vorſtand des Vereins.

Das Rittergut Morl ſucht einen zwei-
ten Milchmann, der täglich 60 70 Maß
Milch abholen kann.

e reeee-—

Zwei oder drei Penſionaire, welche die
hieſigen Schulen beſuchen, finden Unter-
kommen. Wo? Zu erfragen gr. Stein-
ſtraße Nr. 130 bei Böttger.

Sämcrei- Verkauf.
Weiße Zucker -R.-Rüben, für deſſen

Aechtheit und Keimfähigkeit Garantie lei-
ſtet, à W 23 große rothe dicke
lange Turnips, aus der Erde wach-
ſend, à t 33 ſowie neuen Luzern
und Kopfklee, empfiehlt billigſt

A. Schröder
in Alsleben a/S.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

D

Nach langen Leiden entſchlummerte ge-
ſtern Abend halb elf Uhr mein unvergeß-
licher Gatte, der Kaufmann Heinrich
Schroöder, zu einem beſſeren Leben. Die-
ſen herben Verluſt zeige ich hiermit ent-
fernten Freunden und Bekannten an und
bitte um ihre ſtille Theilnahme.

Cönnern, d. 12. Februar 1849.
Henriette Schroöder,

geb. Steckelberg.
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zugelaſſen.

Beilage zu Nr. 38 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag, den 15. Februar 1849.

m

m

(Beſchluß aus der geſtrigen Beilage,
die „„Königl. Verordnung über die Errichtung von Gewerbegerichten

betreffend.
10. Nur die in den Verzeichniſſen der Kommunalbehörden

(9. 9) eingeſchriebenen Wahlberechtigten werden bei der Wahlverſammlung
Abweſende können von ihrem Stimmrechte keinen Gebrauch

Nach Eröffnung der Wahlverſammlung ernennt der Kommiſ
ſarius zwei Stimmenſammler und einen Schriftführer. Die Wahl er-
folgt durch Stimmzettel nach abſoluter Stimmenmehrheit. Wird bei
einer Abſtimmung keine abſolute Stimmenmehrheit erlangt, ſo ſind
diejenigen beiden Kandidaten, welche die meiſten Stimmen erhalten ha-
ben, zur engern Wahl zu bringen. Im Fall der Stimmengleichheit
entſcheidet das Loos. Das Wahlprotokoll iſt von dem Kommiſſarius,
den Stimmenſammlern und dem Schriftführer zu unterzeichnen und der
Regierung einzureichen, welche die Wahlen wenn dabei vorſchriftsmä-
ßig verfahren und wenn die vorgeſchriebene Befähigung der Gewähl-
ten (S. 7) außer Zweifel iſt, beſtätigt. Für diejenigen Wahlen, wel
chen die Beſtätigung verſagt wird, iſt eine neue Wahlverſammlung an
zuberaumen. Ueber Beſchwerden gegen die Anordnungen der Regie-
rung entſcheidet das Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche
Arbeiten. Mit Gegenſtänden, welche nicht unmittelbar auf das Wahl
geſchäft Bezug haben, darf ſich die Verſammlung nicht beſchäftigen.

11. Die bei der Einſetzung des Gewerbdegerichtes ernannten
Mitglieder und Stellvertreter werden durch einen Kommiſſarius der
Regierung vereidigt und eingeführt. Von den Mitgliedern ſcheiden
am Ende des zweiten Jahres aus: a) wenn das Gewerbegericht fünf
Mitglieder hat, ein Mitglied aus der Klaſſe der Arbeitgeber und ein
Mitglied aus der Klaſſe der Arbeitnehmer b) wenn das Gericht neun
Mitglieder hat, zwei Mitglieder aus der Klaſſe der Arbeitgeber und
zwei Mitglieder aus der Klaſſe der Arbeitnehmer o) wenn das Ge-
werbegericht dreizehn Mitglieder hat, drei Mitglieder aus der Klaſſe
der Arbeitgeber und drei Mitglieder aus der Klaſſe der Arbeitnehmer;

menn das Gericht ſiebzehn Mitglieder hat, vier Mitglieder aus der
Klaſſe der Arbeitgeber und vier Mitglieder aus der Klaſſe der Arbeit
nehmer. Unter den zu derſelben Klaſſe gehörenden Mitgliedern wer-
den diejenigen, welche zuerſt ausſcheiden, durch das Loos beſtimmt.
Mit jedem austretenden Mitgliede ſcheidet zugleich deſſen Stelvertre-
ter aus.

g. 12. Vor dem Ausſcheiden der im g. 11 bezeichneten Mitglieder
und Stellvertreter und ſpäter alle zwei Jahre, vor dem Ausſcheiden
derjenigen, deren vierjährige Wahlzeit abläuft, ſind die zur Wiederbe-
ſetzung ihrer Stellen erforderlichen Wahlen nach den Beſtimmungen
in den S. 8. 9. 10 abzuhalten und zu prüfen. Nach erfolgter Beſtä-
tigung dieſer Wahlen werden die Gewählten durch den Vorſitzenden
des Gewerbegerichts vereidigt und eingeführt. Die ausſcheidenden Mit
glieder können wieder gewählt werden, doch ſind ſie in den erſten zwei
Jahren die Wahl anzunehmen nicht verpflichtet.

J. 13. Die Mitglieder des Gewerbegerichts verwalten ihr Amt
unentgeltlich jedoch kann den Mitgliedern aus der Klaſſe der Arbeit
nehmer eine im Regulativ feſtzuſetzende Entſchädigung gewährt wer-
den. Die Suspenſion der Mitglieder des Gewerbegerichts vom Amte
und die Entfernung aus demſelben erfolgt in denjenigen Fällen, in
welchen ſie bei andern richterlichen Beamten ſtattfindet, nach dem für
deren Suspenſion und Amts Entſetzung vorgeſchriebenen Verfahren.
Außerdem tritt die Suspenſion und Amts Entſetzung ein, wenn ein
Mitglied des Gewerbegerichts oder ein Stellvertreter aus einem der
im F. 6. zu 1. 2. 3. 4. 5. erwähnten Gründe die Befähigung zur Theil-
nahme an der Wahl der Mitglieder verliert. Jn den ebengedachten
Fällen iſt der Vorſitzende des Gewerbegerichtes befugt, den Betheilig-
ten die Ausübung des Amtes vorläufig zu unterſagen, er muß aber
hierüber ſofort an das Appellationsgericht des Bezirks Bericht erſtat-

machen.

ken, welches die Suspenſion zu beſtätigen oder aufzuyeben hat.
S. 14. Nach der Einſetzung des Gewerbegerichtes wählen die

Mitglieder nach abſoluter Stimmen Mehrheit aus der Klaſſe der
Arbeitgeber einen Vorſitzenden und für deſſen Geſchäftsführung in
Verhinderungsfällen, einen Stellvertreter, auf zwei Jahre. Die Na-
men der Gewählten ſind der Regierung und dem Appelationsgerichte
des Bezirks anzuzeigen. Bei der Erneuerung jener Wahl, welche von
zwei zu zwei Jahren nach der jedesmaligen Ergänzung des Gewerbe-
gerichtes (9. 12) erfolgt, ſind die früher Gewählten, ſofern ſie noch
zu den Mitgliedern des Gewerbegerichts gehören, wieder wählbar.

S. 15. Das Gewerbegericht wählt nach abſoluter Stimmenmehr-
heit einen Gerichtsſchreiber welcher die Aktuariats Prüfung beſtanden
haben muß, und einen Gerichtsboten, welcher zugleich die Geſchäfte
des Exekutors verſieht. Dieſe Wahlen ſind bei nachgewieſener Befä-
higung der Gewählten von der Regierung zu beſtätigen. Jhre Verei-
digung erfolgt durch den Vorſitzenden des Gewerbegerichtes. Die ih

m e
nen zu gewährenden Beſoldungen ſind vom Gewerbegerichte vogen und von der Regierung feſtuſeven. h r

S. 16. Die Beſchaffung und Unterhaltung der für das Gewerbe
gericht nöthigen Geſchäftsräume liegt den Gemeinden ob, für welche
das Gericht errichtet wird dieſe haben auch die Koſten der erſten Ein
richtung des Gerichts zu beſtreiten. Wo Staats Gebäude entbehrliche
und für das Gewerbegericht geeignete Räumlichkeiten darbieten, wer
den dieſe dem Gewerbegericht überwieſen werden. Die Koſten für die
laufende Geſchäftsführung mit Einſchluß der Beſoldungen des Gerichts
ſchreibers und des Gerichtsboten werden aus den eingehenden Gebühren
und Strafgeldern und, ſoweit dieſe nicht ausreichen durch Beiträge
der Gewerbetreibenden des Gerichtsbezirks gedeckt. Die erforderlichen
Beiträge ſind vom Gewerbegericht mit Genehmigung der Regierung
nach den von dieſer letzeren feſtgeſtellten Vertheilungs- Grundſätzen aus
zuſchreiben. Jhre Einziehung erfolgt nöthigenfalls durch Execution im
Verwaltungswege.

Zweiter Abſchnitt
Verfahren vor dem Vergleichs-Ausſchuſſe.

H. 17. Wer einen Anſpruch bei dem Gewerbegericht geltend ma
chen will, hat denſelben ſcyriftlich oder bei dem Gerichtsſchreiber zu
Protokoll mit Angabe des Namens und Wohnortes des in Anſpruch
Genommenen, des Klagegrundes und des beſtimmt zu ſtellenden An
trags anzumelden.* Der Gerichtsſchreiber ladet unter Mittheilung der
Angaben des Klägers den Verklagten ſchriftlich vor den Vergleichs
er und benachrichtigt den Antragſteller von dem anberaumten

ermine.
H. 18. Den Vergleichs Ausſchuß bilden zwei Mitglieder des Gewerbe

gerichts, von welchen Einer zur Klaſſe der Arbeitgeber der Andere zur
Klaſſe der Arbeitnehmer gehören muß. Der Gerichtsſchreiber verzeichnet die
bei dem VergleichsAusſchuſſe vorkommenden Geſchäfte mit kurzer Angabe
der Streitgegenftande in einem Protokollbuche. Das jedesmalige Protokoll
wird nach dem Schluſſe der Verhandlungen von den beiden Mitgliedern des
Ausſchuſſes und von dem Gerichtsſchreiber vollzogen.

S. 19. Erſcheint der vor dem Vergleichs- Ausſchuß geladene Verklagte
nicht zur feſtgeſetzten Stunde, ſo wird ſein Ausbleiben in dem Protokoll
buwhe bemerkt und auf den Antrag des Klägers eine Vorladung vor das
Gewerbegericht erlaſſen. Bleibt der Antragſteller aus, ſo wird ſein Antrag
für zuruckgenommen erachtet.

v. 20. Den erſchienenen Parteien hat der Ausſchuß nach ihrer Ver-
nehmung Vorſchläge zur gütlichen Beilegung des Streits zu machen. Es
bleibt ihm überlaſſen, nach Maßgabe der zur Stelle gebrachten Beweis-
mittel zu ſeiner Jnformation Beweis zu erheben er iſt jedoch nicht be
mat Zeugen oder Sachverſtändige eidlich zu vernehmen oder Eide aufzu
erlegen.

S. 21. Kommt über den ganzen Streitgegenſtand oder auch nur über
einen Theil deſſelben ein Vergleich zu Stande, ſo wird derſelbe in dem Pro
tokollbuche niedergeſchrieben. Die Parteien haben dieſen Vermerk zu voll
ziehen und erhalten auf Verlangen Ausfertigung der Verhandlung. Auf
Grund eines vor dem Vergleichs-Ausſchuſſe abgeſchloſſenen Vergleichs kann
die Vollſtreckung der Execution erfolgen.

22. Soweit keine Vereinbarung zu Stande kommt, wird der frucht
loſe Ausfall der Vergleichs Verhandlungen im Prorekollbuche verzeichnet
und, auf den Antrag des Klägers die Sache ſofort an das Gewerbegericht
verwieſen. Es können in dieſem Falle die Parteien unter der im H. 27.
Nr. 4 und 8. 28. Nr. 3 enthaltenen Verwarnung zur Verhandlung der
Sache vor dem Gewerbegericht mundlich beſtellt werden, ohne daß es einer
ſchriftlichen Vorladung bedarf.

J. 23. Erſcheinen beide Theile ohne vorangegangene Vorladung vor
dem Ausſchuſſe, damit dieſer ihren Streit vermittle, ſo wird über den Ge-
genſtand deſſelben und über den Antrag ein Vermert im Protokollbuche ge-
macht und im Uebrigen nach den S. 20. 21. 22 verfahren.

S. 24. Die Koſten des Verfahrens vor dem Vergleichs-Ausſchuſſe fal
len wenn über den Anſpruch des Klägers ein Vergleich zu Stande kommt,
welcher den Koſtenpunkt nicht erledigt, jedem von beiden Theilen zur Hälfte
zur Läſt. Kommt es zwiſchen den vor dem Vergleichs-Ausſchuſſe erſchiene
nen Parteien zu keinem Vergleiche, ſo fallen die Koſten des Verfahrens
demjenigen zur Laſt, welchem die Koſten des ſpäteren gerichtlichen Verfah
rens vor dem Gewerbegerichte auferlegt werden. Wird die Verweiſung der
Klage an das Gewerbegericht vom Kläger nicht beantragt, oder iſt der An-
trag des Klägers für zurückgenommen anzuſehen (S. 19), ſo trägt der Klä-
ger die entſtandenen Koſten

S. 25. Für Streitigkeiten von Jnnungsgenoſſen mit ihren Gchülfen,
Geſellen und Lehrlingen tritt das VergleichsVerfahren vor einem Vergleichs
Ausſchuſſe der Jnnung an die Stelle des im S. 17 u. f. erwähnten Ver
fahrens. Auf Grund eines vor dem Vergleichs Ausſchuſſe der Jnnung ab
ſelchtoſſenen Vergleichs kann die Vollſtreckung der Execution erfolgen.
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Dritter Abſchnitt.

Verfahren vor dem Gewerbegerichte-
C. 26. Die zur Entſcheidung des Gewerbegerichts gelangenden Strei

tigkeiten werden vor dem verſammelten Gerichte verhandelt. Der Gerichts
ſchreiber beſorgt die Vorladungen zu dieſem Verfahren. Ueber die vor dem
Gewerbegerichte zur Verhandlung kommenden Angelegenheiten führt derſelbe
ein fortlaufendes Sitzungsprotokoll. Das Sitzungsprotokoll wird von dem
Vorſitzenden und dem Gerichtsſchreiber vollzogen.

27. Die Vorladung des Verklagten zur Klagebeantwortung und
zur weiteren Verhandlung muß enthalten: 1) die genaue Bezeichnung des
Rechts Anſpruches mit Anführung des Namens des Wohnortes und des
Gewerbes beider Theile 2) die abſchriftliche Mittheilung der Klage und
ihrer Beilagen 3) die Aufforderung, in dem nach Tag und Stunde be
ſtimmten Termine in Perſon, oder im Falle der Abweſenheit oder Krank
keit durch einen nach den Beſtimmungen im V. 50 zuläſſigen und mit ſchrift-
licher Vollmacht verſehenen Bevollmächtigten die Klage vollſtändig zu be-
antworten die zur Begründung der Einwendungen beſtimmten Beweis
mittel anzugeben und die vorzulegenden Urkunden im Original oder in Ab
ſchrift mitzubringen 4) die Bedeutung, daß, wenn der vorſtehenden Auf-
forderung nicht genügt werde, auf den Antrag des erſchienenen Klägers die
in der Klage angeführten Thatſachen für zugeſtanden, und die vom Klä-
ger beigebrachten Urkunden für anerkannt würden erachtet und, was den
Rechten nach daraus folge, in dem abzufaſſenden Kontumazialbeſcheide wer
de feſtgeſetzt werden.

F. 28. Die Vorladung des Klägers muß enthalten 1) die Benach-
richtigung von dem anberaumten Termine 2) die Aufforderung zur feſt
geſetzten Stunde lin Perſon oder im Falle der Abweſenheit oder Krankheit
durch einen nach H. 50 zuläſſigen und mit ſchriftlicher Vollmacht verſehenen
Bevollmächtigen zu erſcheinen 3) die Bedeutung, daß wenn Kläger nicht
erſcheine, oder ſein Bevollmächtigter den Beſtimmungen im S. 50 nicht ge
nüge, die Akten auf ſeine Koſten würden zurückgelegt werden.

S. 29. Nach den in den Vorladungen geſtellten Verwarnungen wird
verfahren wenn der eine oder der andere Theil in dem anberaumten Ter-
mine ausbleibt. Hat das Gewerbegericht aus eigener Wiſſenſchaft oder
durch eine Vorſtellung der Verwandten, Nachbarn oder Freunde des
Verklagten davon Kenntniß, daß derſelbe durch Abweſenheit, ſchwere
Krankheit oder andere erhebliche Gründe verhindert ſei, in dem an
beraumten Termine zu erſcheinen, ſo kann durch einen Beſchluß des Ge
richts die Abfaſſung des Kontumazialbeſcheides abgelehnt und ein neuer
Termin zur Klagebeantwortung angeſetzt werden. Wenn keiner von
beiden Theilen erſcheint, werden die Akten auf Koſten des Klägers zurück-

elegt.
30. Sind beide Theile erſchienen ſo hat der Verklagte die Klage

zu beantworten und ſeine Einwendungen anzubringen. Nach Anhörung
des Klägers über dieſe Einwendungen find beiden Theilen Vorſchläge zur
gütlichen Beilegung des Streites zu machen. Kommt ein Vergleich zu
Stande, ſo wird die darüber aufzunehmende Verhandlung von den Bethei-
ligten vollzogen. Dieſelben erhalten auf Verlangen Ausfertigungen der Ver
handlung.

H. 31. Ergiebt ſich aus den Erklärungen der Parteien, daß es für
die Entſcheidung des Rechtsſtreites auf beſondere gewerbliche Kenntniſſe an
kommt, ſo iſt das Gericht befugt, zu ſeiner Jnformation noch andere
Sachverſtändige zuzuziehen und zu vernehmen, oder die Parteien vor ei
nes der Mitglieder oder vor einen der Stellvertreter, welcher dazu ver
möge ſeines Gewerbes geeignet erſcheint, zu verweiſen, um ihnen Ver-
gleichsvorſchläge zu machen und, im Falle ſolche nicht angenommen wer-
den ſollten, einen gutachtlichen Bericht über den Streitgegenſtand zu er-
ſtatten.

S. 32. Ueber die zur Entſcheidung der Sache erforderliche BeweisAuf
nahme hat das Gericht, nachdem die Parteien über ihre etwaigen Einwen-
dungen gegen die vorgeſchlagenen Zeugen und ſonſtigen Beweismittel gehört
worden, Beſchluß zu faſſen. Sind die Beweismittel zur Stelle, ſo kann
der Beweis ſofort aufgenommen und das Urtheil geſprochen werden. Jm
entgegengeſetzten Falle werden die Parteien wenn ſie anweſend ſind, münd-
lich, wenn ſie bereits entlaſſen ſind, ſchriftlich, zu dem Termine in wel-
chem die Beweis Aufnahme erfolgen ſoll, mit der Verwarnung vorgeladen,
daß im Falle ihres Ausbleibens in dem anberaumten Termine mit der Be
weis Aufnahme werde verfahren werden.

J. 33. Die Vernehmung der Zeugen erfolgt durch den Vorſitzenden
vor verſammeltem Gewerbegericht. Die Zeugen haben ihren Namen, ihren
Stand oder ihr Gewerbe, ihr Alter und ihren Wohnort anzugeben und zu
erklären, ob und in welchem Grade ſie mit den Parteien verwandt oder
verſchwägert ſind und ob ſie zu denſelben in Dienſt oder ſonſtigen näheren
Verhältniſſen ſtehen. Bei der Aufnahme des Zeugenbeweiſes kann der Vor
ſitzende an die Zeugen auch über andere als die zum Beweiſe geſtellten
Thatſachen, zur Aufklärung des Sachverhältniſſes geeignete Fragen richten.
Die Parteien dürſen die Zeugen nicht unterbrechen. Hält das Gericht ihre
Gegenwart bei der Zeugenvernehmung nicht für angemeſſen, ſo müſſen ſie
während derſelben abtreten.

S. 34. Jn Sachen bei welchen die Appellation zuläſfig iſt, muß die
Zeugen Ausſage vollſtändig niedergeſchrieben und dem vernommenen Zeugen
vorgeleſen werden. Der Zeuge hat die aufgenommene Verhandlung nach
dem ſie von ihm genehmigt oder nach ſeinen nachträglichen Erinnerungen
berichtigt worden zu unterſchreiben oder wenn er des Schreibens unkundig
iſt zu unterzeichnen und ſodann vor dem verſammelten Gericht zu beſchwö
ren. Jn Sachen, wo die Appellation nicht zuläſfig iſt, genügt es, wenn
der Jnhalt der Zeugen-Ausſage in ſeinen weſentlichen Punkten bei Regiſtri-
rung des Hergangs der Verhandlung kurz angegeben wird. Die Abnahme
des Zeugeneides erfolgt durch den Vorſitzenden und iſt in dem Sitzungspro-
tokolle zu vermerken.

S. 35. Sind die Zeugen durch Krankheit am Erſcheinen vor Gericht
verhindert, ſo erfolgt ihre vollſtändige und eidliche Vernehmung durch einen
Kommiſſarius des Gewerbegerichts, mit Zuziehung des Gerichtsſchreibers;
wohnen die Zeugen entfernt vom Sitze des Gewerbegerichts, ſo iſt das Orts
gericht um Vernehmung derſelben zu requiriren.

S. 36. Der Beweis durch Augenſchein wird von einem oder von
mehreren Mitgliedern des Gewerbegerichts in Begleitung des Gerichtsſchrei
bers auigenommen, welcher den Befund zu Protokoll nimmt. Das
Protokoll wird von den Kommiſſarien und dem Gerichtsſchreiber voll
zogen.

S. 37. Soll nach dem Beſchluſſe des Gerichtes eine Partei einen von
dem Gegner angetragenen oder zurückgeſchobenen Eid leiſten ſo wird der
Vorladung (S. 32) desjenigen welcher den Eid zu leiſten hat, die Verwar
nung beigefügt: daß im Falle ſeines Ausbleibens in dem Schwörungster-
mine angenommen werde, er könne oder wolle nicht ſchwören, und daß
hiernach das Weitere in dem Erkenntniſſe werde feſtgeſetzt werden. Bei der
Aufnahme des Beweiſes durch den Eid iſt wie bei der Abnahme der Zeu
geneide zu verfahren.

S. 38. Das Gericht erkennt ſofort nach erfolgter Beweis Aufnahme
in derſelben Sitzung. Ausnahmsweiſe darf die Entſcheidung wegen Weit-
läufigkeit der Sache bis zu einer ſpäteren Sitzung innerhalb der nächſten
acht Tage ausgeſetzt werden. Die Koſten des Verfahrens ſind in dem Er
kenntniſſe demjenigen zur Laſt zu legen, welcher in der Hauptſache unter
liegt. Hat der Kläger mehr gefordert, als ihm zuerkannt wird, ſo ſind
die Koſten von beiden Theilen nach einem billigen, dem Ergebniſſe des
Rechtsſtreites entſprechenden Verhältniſſe zu tragen. Sämmtliche Koſten
können dem in der Hauptſache Obfiegenden auferlegt werden, wenn dieſer
die Annahme eines ihm mit Zuſtimmung des Gegners vorgeſchlagenen Ver
gleiches abgelehnt hat, demnächſt aber durch das Erkenntniß nur ſoviel oder
weniger als ihm im Wege des Vergleiches angeboten worden erſtreitet.
Das Erkenntniß iſt mit Beifügung der Gründe in das Sitzungsprotokoll
aufzunehmen. Eine Ausfertigung deſſelben muß jedem von beiden Theilen
nach den Beſtimmungen im S. 47. zugeſtellt werden.

Vierter Abſchnitt.
Allgemeine Beſtimmungen über das Verfahren vor

dem Vergleichs-Ausſchuſſe und vor dem BGewerbe-
gerichte.

S. 39. Die Ordnung der Sitzungen und der Geſchäftsführung bei dem
VergleichsAusſchuſſe und bei dem Gewerbegerichte ſoll durch ein Regu
lativ beſtimmt werden welches von dem Gewerbegerichte zu entwerfen und
der Regierung zur Genehmigung einzureichen iſt.

S. 40. Die Sitzungen des Gewerberichtes find öffentlich. Sämmtlich
bei der verhandelten Angelegenheit nicht betheiligte Perſonen müſſen ſich
jedoch entfernen, ſobald dies vom Vorſitzenden nach dem Beſchluſſe des Ge
richtes angeordnet wird.

J. 41. Bei den Verhandlungen vor dem VergleichsAusſchuſſe und
vor dem Gewerbegerichte haben ſich die Betheiligten in den Schranken der
Mäßigung und der ſchuldigen Achtung zu halten, und in gleicher Art ha
ben alle übrige Anweſende jede Störung der Verhandlungen zu vermeiden.
Diejenigen, welche hiergegen verſtoßen, find von dem Vorfitzenden an
ihre Pflicht zu erinnern, und wenn dieſe Ermahnung erfolglos bleibt, iſt
der Vorſitzende befugt, die Entfernung des Ruheſtörers zu veranlaſſen
Bei den Verhandlungen vor dem Vergleichs Ausſchuſſe hat das der Klaſſe
der Arbeitgeber angehörende Mitglied die Befugniſſe des Vorſitzenden.

9. 42. Wer durch beleidigende Aeußerungen oder Handlungen die Ord
nung während der Verhandlungen vor dem Gewerbegerichte oder dem Ver-
gleichs- Ausſchuſſe verletzt, kann durch einen Beſchluß des Gewerberichts
oder des Vergleichs Ausſchuſſes mit Geldbuße bis zu fünf Thalern oder mit
Gefängniß bis zu vierundzwanzig Stunden beſtraft werden. Gegen dieſen
Beſchluß iſt kein Rechtsmittel zuläſſig. Die feſtgeſetzten Geldſtrafen ſind
zur Gebührenkaſſe des Gewerbegerichtes einzuziehen.

H. 43. Zur Gültigkeit der Urtheile und Beſchlüſſe des Gewerbegerich
tes iſt, je nachdem das Gericht aus fünf, neun, dreizehn, oder ſiebzehn
Mitgliedern beſteht, die Anweſenheit von mindeſtens drei, fünf, ſieben
oder neun Mitgliedern erforderlich. Die Entſcheidungen und Beſchlüſſe
werden nach einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Jm Falle der Stimmen-
gleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſitzenden.
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K. 44. Die Urſchriften der Erkenntniſſe und Beſchlüſſe find von dem
Vorſitzenden und vom Gerichtsſchreiber, alle Ausfertigungen aber von Letz
terem allein zu unterzeichnen.

H. 45. Die Mitglieder des Gewerbegerichtes ſind verpflichtet, in den
jenigen Rechtsſachen, bei welchen fie perſönlich betheiligt find oder einer
der Parteien Rath ertheilt haben, oder in welchen fie als Zeugen vernom
men werden, ſich jeder Mitwirkung zu enthalten. Dieſe Verpflichtung
tritt auch in den Fällen ein, in welchen ein Mitglied mit einer Partei
bis zum vierten Grade verwandt, verſchwägert oder verlobt iſt oder mit
einer Partei in offenbarer Feindſchaft lebt. Beſorgt eine Partei daß ein
ſolches Mitglied ſeiner vorſtehend erwähnten Pflicht nicht nachkommen wer
de, ſo ſteht ihr frei, bei dem Vorfitzenden des Gewerbegerichtes darauf an
zutragen daß das betheiligte Mitglied von der Theilnahme an den betref
fenden Verhandlungen und Beſchlüſſen ausgeſchloſſen werde.

46. Bei der Anberaumung der Termine iſt darauf zu ſehen, daß
jede Sache in der nächſten oder doch in derjenigen folgenden Sitzung zur
Verhandlung kommt, zu welcher die Vorladungen noch rechtzeitig (S. 48)
zugeſtellt werden können.

S. 47. Den am Orte des Gerichtes oder in deſſen nächſter Umgebung
wohnenden Parteien werden die Vorladungen durch den Boten des Ge
werbegerichtes zugeſtellt, welcher die Zuſtellung zu beſcheinigen hat. Die
entfernter wohnenden Parteien erhalten die Vorladungen koſtenfrei durch
Vermittlung der Orts Polizeibehörde oder durch die Poſt. Der Nachweis
der Zuſtellung wird mit rechtlicher Wirkung durch die Beſcheinigung des
ortspolizeilichen Beamten oder einen Poſtſchein geführt, welcher außer der
Empfangsbeſcheinigung des Empfängers die Beſcheinigung eines vereideten
e an über die gehörig erfolgte Zuſtellung der Vorladung enthal-
ten muß.

S. 48. Wohnen beide Theile am Sitze des Gerichts oder nicht wei-
ter als drei Meilen von demſelben entfernt, ſo iſt die Vorladung recht-
zeitig erfolgt, wenn zwiſchen dem Tage der Zuſtellung und dem anbe-
raumten Termine Ein Tag vergangen iſt. Wohnt einer von beiden Thei-
len weiter entfernt, ſo muß die ebengedachte Zwiſchenzeit für jede weitere
Entfernung innerhalb dreier Meilen um Einen Tag verlängert ſein.

S. 49. Erſcheint eine minderjährige oder eine andere Partei, welche
nicht ſelbſtſtändig vor Gericht auftreten kann ohne ihren geſetzlichen Ver
treter oder Beiſtand, ſo wird, wenn dieſer nicht am Orte wohnt, der Par-
tei ein Beiſtand aus der Klaſſe der Gewerbetreibenden zugeordnet. Dieſer
hat rückſichtlich der Vertretung der betheiligten Partei vor dem Vergleichs
Ausſchuſſe oder vor dem Gewerbegerichte dieſelben Befugniſſe und Obliegen-
heiten wie der Vormund oder Vater. Die Zuziehung von Beiſtän
e welche der Klaſſe der Gewerbetreibenden nicht angehören, iſt nicht
geſtattet.

S. 50. Durch Bevollmächtigte dürfen ſich die Parteien vor dem Ver
gleichs Ausſchuſſe und vor dem Gewerbegerichte nur in den Fällen der Ab-
weſenheit oder Krankheit vertreten laſſen. Die Bedollmächtigten müſſen
dem Gewerbeſtande angehören oder mit den von ihnen Vertretenen bis zum
vierten Grade einſchließlich verwandt, oder verſchwägert ſein oder in deren
Dienſt ſtehen oder als Mitgenoſſen der Machtgeber bei den ſtreitigen An
gelegenheiten betheiligt ſein auch kann die Ehefrau ihren Ehemann ver
treten. Andere Perſonen werden als Bevollmächtigte nicht zugelaſſen.
Vor der Zulaſſung zu den Verhandlungen hat jeder Bevollmächtigte den
ſchriftlichen Auftrag des Machtgebers nachzuweiſen. Jn Ermangelung die
ſes Nachweiſes wird angenommen, daß für den Machtgeber Niemand er
ſchienen ſei.

Fünfter Abſchnitt.
Von den Rechtsmitteln.

S. 51. Gegen einen Kontumazialbeſcheid ſteht dem Verklagten das
Rechtsmittel der Wiedereinſetzung in den vorigen Stand (Reſtitution) offen.
Daſſelbe muß innerhalb eines Zeitraums von drei Tagen nach dem Tage
der Zuſtellung des Beſcheides, bei dem Gewerbegerichte ſchriftlich oder zu
Protokoll angebracht werden es muß eine vollſtändige Beantwortung der
Klage enthalten.
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Bekanntmachungen.
Gutsverkauf.

Das Siegel'ſche Koſſathengut Nr. 5
zu Kock witz mit einem Garten und 28 M.
19 [R. Feld wird auf den 8. März
d. J. an Patrimonial- Gerichtsſtelle zu
Queis ſubhaſtirt, was ich Namens der
Hypothekengläubiger hiermit bekannt mache.

Der Juſtiz-Commiſſar
Gödecke.

nung.

ſei, iſt, mit Aufhebung des KontumazialBeſcheides, zu Protokoll zu

Masken-Vall.
Sonntag, als den 18. Februar, bin ich

geſonnen einen Masken-Ball zu halten, allen Kreuzwegen am Schloßthor, im
wozu ergebenſt einladet

Schaafſtädt, den 10. Februar 1849. Dir ein ſicherer Zeiger, der Henkeltopf
Künas, Rathskellerwirth.

Auch ſind gute Masken Anzüge vom
16. d. M. an zu haben in meiner Woh-

Jn der kleinen Klausſtraße Nr. 928
ſteht ein bei der Meublesverlooſung gewon-
nener Trümeaupx billig zu verkaufen.

52. Ueber die Zuläſſigkeit des Reſtitutionsgeſuches hat das Ge
richt zu veſchließen. Der Beſchluß, daß dem Gefuche Statt zu geben

vermerken. Die Parteien ſind in ſolchem Jan unter abſchriftlicher
Mittheilung des Beſchluſſes, zur weiteren Verhandlung mit der Ver
warnung vorzuladen, daß a) wenn der Kläger in dem anberaumten
Termine nicht erſcheine, die Akten auf ſeine Koſten würden zurückgelegt
werden b) wenn der Verklagte nicht erſcheine, auf den Antrag des
erſchienenen Klägers alle ſtreitigen, vom Verklagten angeführten, mit
Beweismitteln nicht unterſtützten Thatſachen für nicht angeführt, ſo
wie alle von dieſem vorzulegenden Urkunden für nicht beigebracht wür
den erachtet, alle vom Kläger angeführten Tyatſachen aber denen noch
nicht ausdrücklich widerſprochen worden, als zugeſtanden, ingleichem die
vom Kläger beigebrachten Urkunden als anerkannt würden angeſehen
werden und daß hiernach die weitere Entſcheidung ergehen werde.

H. 53. Das Rechtsmittel der Reſtitution findet innerhalb der im
H. 51 angegebenen Friſt auch gegen einen Beſcheid ſtatt, welcher bei
Verſäumung des Termins zur Ableiſtung eines rechtskräftig erkannten
Eides gegen den Ausgebliebenen abgefaßt iſt. Zur Begründung eines
ſolchen Reſtitutionsgeſuches iſt das Erbieten zur Ableiſtung des Eides
erforderlich.

H. 54. Jnwieweit gegen Erkenntniſſe und Beſcheide andere Rechts
mittel, als die Reſtitution S. 51 53), namentlich der Rekurs, die
Appellation, die Reviſion und die Nichtigkeits Beſchwerde ſtattfinden,
iſt nach der in den verſchiedenen Landestheilen beſtehenden allgemeinen
Prozeßgeſetzgebung zu beurtheilen. Jedoch entſcheidet über den Rekurs
und die Appellation das Handelsgericht oder, wo ein ſolches nicht be
ſteht, das Kreis oder Stadtgericht des Bezirks.

H. 55. Die Erkenntniſſe und Beſcheide der Gewerbegerichte ſind,
ungeachtet der dagegen etwa zuläſſigen Rechtsmittel, auf den Antrag
des Klägers ſogleich vollſtreckbar. Jedoch treten hierbei nachſtehende Modi
ficationen ein: 1) die Vollſtreckung des Perſonal- Arreſtes gegen den Ver
klagten iſt ausgeſchloſſen 2) der Verklagte hat die Wahl, ob er dem er
gangenen Urtheile Genüge leiſten oder eine vom Gericht feſtzuſetzende Cau-
tion in baarem Gelde oder geldwerthen Papieren beſtellen will. Handelt
es ſich im Prozeſſe um eine ſtreitige Sache oder Summe, ſo iſt der Ver
klagte befugt, dieſelbe zum gerichtichen Gewahrſam zu geben.

Sechster Abſchnitt.
Stempel und Gebühren.

S. 56 Die Verhandlungen über die vor dem Vergleichs Ausſchuſſe
oder vor dem Gewerbegericht, zu Stande gekommenen Vergleiche und deren
Ausfertigungen find ſtempelfrei. An Gebühren für das Verfahren vor dem
Vergleichs Ausſchuſſe ſoll zur Gebühren Kaſſe des Gewerbegerichts ein
Pauſchquantum von fünf bis funfzehn Silbergroſchen erhoben werden.

S. 57. Für das gerichtliche Verfahren vor dem Gewerbegerichte iſt
zur Kaſſe des Gewerbegerichts ein Pauſchquantum von 15 Sgr. bis zu
5 Rthlr. zu erheben. Jn Anſehung der Stempel kommen die allgemeinen
Vorſchriften zur Anwendung.

Schlußbeſtimmungen.
g. 58. Alle dem vorſtehenden Geſetze entgegenſtehenden allgemeinen

und beſonderen geſetzlichen Beſtimmungen werden hierdurch aufgehoben.
S. 59. Soweit in dieſem Geſetze nicht etwas Anderes beſtimmt iſt,

kommen in den, den Gewerbegerichten überwieſenen Rechts Angelegenhei
ten die allgemeinen geſetzlichen Vorſchriften zur Anwendung.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige-
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 9. Februar 1849.
L. S.) Friedrich Wilhelm.Gr. von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel.

von Strotha. Rintelen. von der Heydt.
Für den Finanz- Miniſter. Graf von Bülow.

Kühne.
Verordnung über die Errichtung von Gewerbegerichten.

Am

3 u

An Frau 7, 8, 9 in H e.Gegen ſechs Jahr haſt Du geſäet vor

ſechsten endlich geärndtet. Die Kapelle war

immer ein treuer Bekleider.
Wittenberg, den 13. Februar 1819.

F.
Zwei Penſionaire finden nahe am Wai-

ſenhauſe eine freundliche und liebevolle
Aufnahme. Nahere Nachricht wird Stein
weg Nr. 1688 eine Treppe hoch ertheilt.

Kuünas.
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Mein Material, Droguerie- und Farbewaaren -Geſchaft habe ich an die Herren Klinswann S Kühne abgetreten,
und bitte meine hieſigen und auswärtigen verehrten Kunden das bisher mir geſchenkte Vertrauen auf dieſe H

Wittwe SHalle, den 8. Februar 1849.

LEtablissement.
cheibner, gr. Steinſtraße Nr. 130.

Bezug nehmend auf die Anzeige der Madame Scheibner, zeigen wir hiermit ergebengt
an, dass wir auf hiesigem Platze eine

Drogueries, Varbe- U. Wachswaaren-
ILIIIIIIIXverbunden mit einem

Lancdiesprocdukten-, Commission U
unter der Firma

III
Speditions-Geschäöſt.

I

begründet haben und bitten zu diesem Unternehmen um geneigtes Wohlwollen.

Halle a. den 8. Februar 1849.
Heinrich Klinsmann.
Emil Kühne.

Das unterzeichnete Kleider Magazin erlaubt ſich ein werthgeſchatztes Publikum
auf eine große Auswahl Konfirmations-Anzüge, aus Rock, Hoſe und Weſte
beſtehend, von 3 X an bis 10 Frühjahrs Ueberzieher, durchgängig mit ſchwe-
rer Seide und Atlas gefüüttet, zu 10 Buckskin- Beinkleider von 2 A an,
Röcke von Buckskin und Tuch von 6 A an, Weſten von 22 J an, Schlaf-
röcke doppelt wattirt von 2 F an, ergebenſt aufmerkſam zu machen, ſowie Kinder-
anzuüge aller Art zu ſehr ſoliden Preiſen vorräthig ſind es empfiehlt auch gute
Steppröcke für Damen von 1 A 4 J an und bittet unter Verſicherung der reell-
ſten Bedienung um zahlreichen Beſuch.

Das Herren-Garderobe- Magazin von B. M. Salim,
Leipziger Straße Nr. 327, dem Engliſchen Hof vis à vis.

I

Jn einer hieſigen gebildeten Familie,
wo bereits mehrere junge Mädchen unter kin, Sommerſtoffe zu Röcken, Caſſinet,
Aufſicht und Leitung einer Lehrerin in Pen- ſeidene Herren-Halstücher, ſeidene Herren-
ſion ſind, können noch einige Penſionä- Shawls in ſehr großer Auswahl zu allen
rinnen, theils Erwachſene, theils ſolche, Preiſen bei G Rothkugel.

Niederländer Tuch und Bucks-

die die hieſigen Schulen beſuchen wollen,
unter annehmlichen Bedingungen eine an Sammet-, ſeidene, Caſimir- und wol-
ſtändige Aufnahme finden. liene Weſten, Sommer-Buckskin, Sommer-

Naheres bei dem Kaufmann Fried hoſenzeug, ſeidene Atlas-Binden, Camlott
Jänder am Markt. in jeder Art ſind auf kurze Zeit hier aus-

m Geſtelli und zu bekannt billigen Preiſen zu
So eben erhalte ich die ſo be finden Leipziger Straße, Ecke der gro-

liebte Braunſchweiger Weiß- ßen Brauhausgaſſe Nr. 305.
Wurſt u. Knackwurſt. G. Rothkugel.Weſtphätliſchen Schinken und Ser:

Wildprett.velatwurſt, ſelbige empfehle ich als
etwas ganz Vorzügliches; auch die Sa- Ein friſcher und billiger Transport
Iami iſt wieder in friſcher Zuſendung an Damm und Rehwildprett iſt wieder an-
gekommen bei F. Eppner.

S kö

gekommen kleine Uhrichsſtraße Nr. 1020.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Ausverkauf.
Eine Auswahl von 10,000 Ellen echt-

farbiger Kattune, à 2, 2 und 3
2000 Ellen breite wollene Kleiderſtoffe,
à 7 und 8 Tücher von bis
groß, à 2 und 21 R u. ſ. w. zeigt
ergebenſt an E. Guttmann.
Verkaufs-Lokal Leipziger Stra-

ße Nr. 320 beim Bottchermeiſter
Eimes eine Treppe hoch.

ercezrrreeeetzzèeèz e

Familien- Nachrichten.
Todes- Anzeige.

Nach mehrwochigen Leiden ſtarb geſtern
Abend 9 Uhr der Konigl. Premier-Lieu-
tenant, Juſtiz-Commiſſarius und Notar
Friedrich Julius Ludewig Mar-
qu ard außerhalb ſeines Wohnſitzes Wet-
tin hier in Halle im Alter von 39 Jah-
ren 10 Monaten 4 Tagen. Seine tief
traurende Wittwe nebſt Kinde ſein
greiſer Vater, dem hiermit das letzte Kind
entriſſen iſt, und ſeine ihm mutterlich vor-
geſtandene Tante zeigen dieſen ſchmerzli-
chen Todesfall ſowohl des Verſtorbenen
Vorgeſetzten, ſo wie ſeinen Freunden,
Verwandten und Bekannten mit Bitte um
ſtille Theilnahme, hierdurch ſchuldigerma-
ßen ergebenſt an.

Halle, den 13. Februar 1849.

erren überzutragen.

worden

Haupt
unmitte

vom 1.
papiere

Vormitt
Be
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